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1. Einleitung  
Liebe Studierende, 

ich freue mich, Sie im M.Sc. Interdisziplinäre Public 
und Nonprofit Studien, kurz PUNO, begrüßen zu dür-
fen!  

Die Bandbreite der Themen sowie späteren Arbeitsfel-
der für Absolvent/innen dieses Studiengangs umfasst 
Führungsaufgaben des mittleren und höheren Mana-
gements von Verwaltungen, öffentlichen Unterneh-
men und Nonprofit-Organisationen in allen Bereichen 
des Gemeinwesens, wie z. B. der Kultur, dem Umwelt-
schutz, den sozialen Diensten, dem Verkehrswesen, 
dem Hochschulmanagement und ihren übergreifen-
den Steuerungs- und Beratungsinstanzen. In diesen 
Bereichen werden in Hamburg und deutschlandweit 
Absolvent/innen mit interdisziplinären Kenntnissen 
gesucht, welche die Besonderheiten der Führung von 
Verwaltungen und Nonprofit-Organisationen verste-
hen und zugleich die politischen, wirtschaftlichen, 
rechtlichen und sozialen Voraussetzungen und Folgen 
von Entscheidungen absehen können. 

Deshalb bietet die Universität Hamburg diesen Mas-
ter an. Er ist eng mit der Public- und Nonprofit-For-
schung verbunden. Diese ist wiederum ein Teilgebiet 
der Nachhaltigkeitsforschung, mit der sich die Fakul-
tät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der 
universitären Profilbildung beteiligt. 

Studierende des PUNO-Masters beschäftigen sich also 
mit den Bereichen des öffentlichen Lebens, in denen 
das Gemeinwohl organisiert und gesellschaftliches 
Engagement möglich gemacht wird. Das führt zu einer 
hohen Erwartungshaltung: Von Studierenden keines 
anderen Programms an der Universität Hamburg wird 
ein so hohes Maß an Engagement auch im Studium er-
wartet. Dieses Engagement zeigen Sie natürlich zual-
lererst in den Lehrveranstaltungen durch gute Vorbe-
reitung, aktive Teilnahme und exzellente Prüfungs-
leistungen. Jenseits des Curriculums haben Sie die 
Möglichkeit, eigene studentische Formate zu entwi-
ckeln, in denen Sie intellektuelle Geselligkeit pflegen. 
Wo wir können, unterstützen wir Sie gern – von Ihrer 
Rolle als Ko-Produzent/innen des Studiengangs wer-
den wir Sie aber nicht entbinden. 

Sie haben sich für ein forschungsorientiertes Master-
Programm an einer Exzellenz-Universität entschie-
den. Sich mit aktuellen Forschungsergebnissen zu be-
schäftigen und vor allem selbst Forschung zu betrei-
ben, schult das analytische Denken und verbessert die 
Problemlösungsfähigkeit. Das ist gerade bei ‚verzwick-
ten‘ gesellschaftlichen Problemen, mit denen sich das 
Public und Nonprofit Management typischerweise be-
schäftigt, von großer praktischer Bedeutung. Von for-
schungsorientiertem Lehren und Lernen profitieren 

Sie ein ganzes Berufsleben lang – viel länger als von 
der Vermittlung reinen Anwendungswissens, das in 
der Berufspraxis ohnehin in kurzer Zeit veraltet.  

Ihre Lernzone erreichen Sie nicht über den Weg des ge-
ringsten Widerstands. Jenseits der Komfortzone war-
ten Herausforderungen und Ziele auf Sie, auch wenn 
Sie dafür Wohlbefinden und Sicherheit etwas zurück-
stellen müssen. Die Entwicklung Ihrer Qualifikation 
und Persönlichkeit ist wichtiger als der Notendurch-
schnitt - schließlich haben Sie ja jetzt einen begehrten 
Master-Platz. Erfolg in Studium und Beruf erzielen Sie 
nicht ohne Leistung, und Leistung nicht ohne Anstren-
gung. Wie hat es Thomas Edison einst ausgedrückt? 
„Genie ist 1 % Inspiration und 99 % Transpiration.“ Ich 
habe leider keine bessere Nachricht für Sie. 

 

 

Prof. Dr. Rick Vogel, Programmdirektor  

 

Das vorliegende Studienhandbuch soll Ihnen den Ein-
stieg in das Studium erleichtern und erste Hilfestel-
lungen für die Studienplanung geben. Es soll helfen, 
sich mit den Rahmenbedingungen dieses Masters ver-
traut zu machen. Natürlich hat auch dieses Studien-
handbuch seine Grenzen. Scheuen Sie sich bitte nicht, 
die vielfältigen persönlichen Beratungsmöglichkeiten 
durch das Studienbüro in Anspruch zu nehmen.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre und natürlich im Studium! 

 

 

 

Hamburg, im September 2019 
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2. Masterstudiengang Interdiszipli-
näre Public und Nonprofit Studien  
2.1 Studieren am Fachbereich Sozialökonomie 

Der Studiengang Interdisziplinäre Public und Nonpro-
fit Studien (PUNO) wird vom Fachbereich Sozialökono-
mie angeboten.  Die Sozialökonomie befasst sich mit 
den sozialen Folgen ökonomischen Handelns und den 
gesellschaftlichen Einflüssen auf ökonomische Aktivi-
täten. Mehr als 100 Lehrende und Forschende des 
Fachbereichs sorgen für eine interdisziplinäre Vernet-
zung und den Transfer von wirtschafts-, rechts- und 
sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen in die Lehre. 
Der Fachbereich verfügt über eine jahrzehntelange Er-
fahrung mit gestuften Studiengängen im Bachelor- 
und Mastersystem.  

Neben dem M.Sc. Interdisziplinäre Public und Nonpro-
fit Studien bietet der Fachbereich den B.A. Sozialöko-
nomie sowie folgende Masterstudiengänge an: M.A. 
International Business and Sustainability (MIBAS), 
M.A. Arbeit, Wirtschaft, Gesellschaft - Ökonomische 
und Soziologische Studien (AWG), M.Sc. Health Econo-
mics und Health Care Management (HEHCM) und den 
M.A. Human Resource Management/Personalpolitik 
(HRM).  Wann immer sinnvoll, werden Vorlesungen 
und Seminare aus den anderen Masterangeboten für 
den Master PUNO geöffnet.  

2.2 Kennzeichen des Studiengangs  

Der Studiengang verbindet eine interdisziplinäre For-
schungsorientierung mit der Vermittlung von vertief-
tem Fachwissen zum Public- und Nonprofit-Sektor. 
Auf dieser Grundlage leistet der Studiengang Beiträge 
zu folgenden Globalzielen:  
 
 Die Bildung mündiger Menschen soll durch die Ent-

wicklung von Sachkompetenz, Urteilsfähigkeit und 
der Fähigkeit zu argumentativer Verständigung 
auf wissenschaftlicher Grundlage erreicht werden.  

 Der wissenschaftliche Nachwuchs im Bereich der 
Public- und/oder Nonprofit-Forschung soll gezielt 
gefördert werden.  

 Der Studiengang dient dem Wohl der Menschen 
und der Erfüllung öffentlicher und gesellschaftli-
cher Aufgaben.  

Aus diesen Globalzielen leiten sich die Inhalte und 
Ziele des Studiengangs ab. Dieser beschäftigt sich mit 
den betriebswirtschaftlichen, politikwissenschaftli-
chen, volkswirtschaftlichen, rechtswissenschaftlichen 
und soziologischen Herausforderungen sowie den Be-
sonderheiten im Public- und Nonprofit-Sektor und de-
ren Wechselwirkungen. 

2.3 Qualifikationsziele 

Nach Abschluss des Studiengangs sind die Absolven-
tinnen und Absolventen in der Lage, 
 
 die komplexen, interdisziplinären Fragestellungen 

im Public- und Nonprofit-Sektor zu verstehen und 
Lösungsansätze zu erarbeiten; 

 eigenständig Forschungsprojekte zu planen, um-
zusetzen und deren Ergebnisse zu interpretieren; 

 zu entscheiden, ob für sie eine spätere Promotion 
sinnvoll ist. 

 
Die Absolventinnen und Absolventen sind somit für 
eine anspruchsvolle Berufstätigkeit in Verwaltungen, 
in öffentlichen Unternehmen oder Nonprofit-Organi-
sationen vorbereitet, insbesondere als mittlere/hö-
here Führungskräfte in der Verwaltung von Bund, Län-
dern und Kommunen, Vereinen, Verbänden, Gewerk-
schaften, Stiftungen, Genossenschaften, internatio-
nalen Entwicklungsorganisationen u. ä. 
 
Überdurchschnittliche Leistungen vorausgesetzt, er-
möglichen die im Laufe des M.Sc. Interdisziplinäre 
Public und Nonprofit Studien erworbenen theoreti-
schen und methodischen Kenntnisse auch einen Ein-
stieg in eine wissenschaftliche Karriere über die Be-
rechtigung zur Promotion. 
 
2.4 Aufbau und Inhalte im Pflichtbereich  

Der Studiengang hat einen Umfang von 120 ECTS, die 
Regelstudienzeit beträgt vier Semester. Die Inhalte 
des Masters sind so geplant, dass die Studierenden in 
jedem der vier Semester je 30 ECTS erwerben können.  
Der Aufbau des Masterstudiengangs umfasst einen 
Pflichtbereich mit 54 Leistungspunkten sowie einen 
Wahlpflichtbereich mit 66 Leistungspunkten.  

Der Pflichtbereich besteht aus vier Modulen: 

 Interdisziplinärer Masterkurs (3 ECTS); 
 Methodenmodul (9 ECTS); 
 Zweisemestriges Forschungsmodul (12 ECTS);  
 Abschlussmodul (Masterarbeit) (30 ECTS). 

 
Das Studium beginnt mit dem Interdisziplinären Mas-
terkurs (IMK), den alle 60 Studierenden gemeinsam in 
der ersten Hälfte des ersten Fachsemesters hören. Die 
Einführungsveranstaltung führt inhaltlich in alle The-
men des Masters ein. Die Studierenden erhalten im 
IMK die Möglichkeit, verschiedene Lehrende des Mas-
ters kennenzulernen und erste Erfahrungen im wis-
senschaftlichen Schreiben zu sammeln.  
 
In enger Abstimmung mit dem Forschungsmodul wird 
im ersten Semester zudem ein Methodenmodul inklu-
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sive Übungen angeboten, das sich sowohl den qualita-
tiven als auch den quantitativen Methoden widmet. 
Diese Methodenausbildung ist klar auf die in der 
Public- und Nonprofit-Forschung üblicherweise ange-
wandten Forschungsmethoden und -themen ausge-
richtet. Zudem legt die Methodenausbildung im ers-
ten Semester die Grundlagen dafür, dass die Studie-
renden in die Lage versetzt werden, eigene Datenerhe-
bungen und -auswertungen durchzuführen.  
 
Die methodischen Grundlagen werden benötigt, um 
das zweisemestrige Forschungsmodul erfolgreich zu 
absolvieren. Die Studierenden sollen durch die Pla-
nung und Umsetzung eines Forschungsprojekts früh-
zeitig dazu motiviert werden, eigene Problemstellun-
gen theoriegeleitet-empirisch zu untersuchen. Dazu 
werden drei Forschungsgruppen aus verschiedenen 
Themenbereichen des Masters gebildet. Hierzu gehört 
u. a. die Identifikation von Forschungslücken, Erarbei-
tung der konkreten Problemstellung, Literaturanalyse, 
Modell- und Hypothesenbildung, Datenerhebung, Da-
tenauswertung, Dateninterpretation und Diskussion 
der Ergebnisse. 
 
Das Abschlussmodul (Masterarbeit) zählt zum Pflicht-
bereich des Masterstudiums. Während in vielen Mas-
terstudiengängen die Masterarbeit im vierten Fachse-
mester vorgesehen und zur Anmeldung eine gewisse 
Leistungspunkteanzahl erforderlich ist, kann im 
PUNO-Master die Masterarbeit jederzeit angemeldet 
werden. Die Bearbeitungszeit beträgt sechs Monate. 
Alle Hochschullehrer/innen der Fakultät für Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften kommen grund-
sätzlich als Erst- und Zweitprüfer/innen in Frage. Der 
Umfang beträgt ca. 50 Seiten. Thematisch sollte die 
Masterarbeit auf dem Gebiet der Public und Nonprofit 
Studien liegen. 
 
2.5 Inhalte des Wahlpflichtbereichs 

Im Wahlpflichtbereich, der ab dem ersten Fachsemes-
ter studiert werden kann, entscheiden sich die Studie-
renden für Seminare aus den Modulen: 
 
 Public Studien; 
 Nonprofit Studien; 
 Sektorübergreifende Studien. 
 
Im Modul Public Studien werden die Grundlagen und 
Vertiefungen für den öffentlichen Sektor gelegt, z. B. 
mit Seminaren zu folgenden Themen: 
 
 Public Management; 
 Public Policy und Governance; 
 Öffentliche Güter; 
 Öffentliche Unternehmen und Beteiligungen; 
 Verwaltungs- und Dienstrecht; 

 Staatliches Handeln; 
 International and European Administration  

Studies; 
 Economics of the Welfare State; 
 Hochschulmanagement. 
 
Im Modul Nonprofit Studien sind Seminare zu  
folgenden Themen eingeplant:  
 
 Nonprofit Management; 
 Nonprofit Economics; 
 Zivilgesellschaft aus soziologischer Perspektive; 
 Gemeinnützigkeits- und Nonprofit-Recht; 
 Freiwilliges Engagement; 
 Internationale Nonprofit Studien/Entwicklungs-

politik; 
 Fundraising; 
 Vergleich US vs. Deutscher Nonprofit-Sektor.  

 
Im Modul Sektorübergreifende Studien sind wech-
selnde Themen vorgesehen, wie z. B.: 
 
 Umweltmanagement; 
 Umweltökonomie; 
 Ökonomische Politikberatung; 
 Wirtschaftsethik; 
 Nachhaltigkeitsmanagement; 
 Corporate Social Responsibility. 

 
Das Masterstudium wird wahlweise ergänzt durch:  

 Freiraum; 
 die Teilnahme an der Studierendenkonferenz; 
 ein Praktikum (In- oder Ausland); 
 ein Studium im Ausland; 
 den Promotionstrack. 
 
Diese Angebote können nur einmal belegt und abge-
schlossen werden. 
 
Freiraum: Der Freiraum ist ein spezifisches Seminar-
format aus dem Wahlpflichtbereich, das bewusst von 
der klassischen Seminar- bzw. Vorlesungskonzeption 
abweicht. Die Dozentin bzw. der Dozent wählt aktu-
elle Themen und neue Interaktionsformen aus und be-
reitet diese im Interesse und in Abstimmung mit den 
Studierenden gemeinsam vor. 
 
Studierendenkonferenz: Bei der Studierendenkonfe-
renz handelt es sich um ein spezifisches Seminarfor-
mat, durch welches die Studierenden die Möglichkeit 
erhalten, Forschungsvorhaben und -ergebnisse zu prä-
sentieren und den wissenschaftlichen Dialog zu üben. 
Dieses i. d. R. zweitägige Veranstaltungsformat erfor-
dert, dass sich die Studierenden mit einem zweiseiti-
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gen, englischen Abstract für die Teilnahme an der Kon-
ferenz bewerben, das dann wissenschaftlich begut-
achtet wird.  
 
Promotionstrack: Beim Promotionstrack handelt es 
sich um ein spezifisches Seminarformat, idealtypisch 
im dritten Fachsemester, für forschungsinteressierte 
Studierende, die nach dem Masterabschluss eine Pro-
motion erwägen. Die Studierenden erarbeiten in die-
sem Lehrangebot ein Proposal für eine potentielle zu-
künftige Dissertation.  
 
Das Praktikum kann idealtypisch im dritten Fachse-
mester absolviert werden. Das Praktikum soll in einer 
Organisation erfolgen, die dem Public oder Nonprofit 
Sektor zugeordnet werden kann. Praktika in gewinn-
orientierten Unternehmen sind im Einzelfall möglich, 
sofern sie in Abteilungen erfolgen, die sich der Corpo-
rate Social Responsibility Strategie bzw. dem Nachhal-
tigkeitsmanagement widmen. Die Dauer des Prakti-
kums hängt von den Möglichkeiten des Praktikumsge-
bers ab, sollte jedoch minimal 240 Stunden umfassen. 
 
Die Wahlpflichtveranstaltungen im Gesamtumfang 
von 66 LP müssen nicht aus nur einem Modul gewählt 
werden. Der Studienplan auf Seite 8 zeigt den grund-
sätzlichen Studienverlauf im Überblick.  
 
 
2.6 Berechnung der Abschlussnote und 

Abschlussdokumente 

Die Gesamtnote des Masters ergibt sich aus dem ent-
sprechend der Leistungspunktezahl gewichteten 
arithmetischen Mittel aller absolvierten benoteten 
Prüfungsleistungen. In den Wahlmodulen Public Stu-
dien, Nonprofit Studien, Sektorübergreifende Stu-
dien sowie Promotionstrack werden die acht besten 
(48 LP) aller absolvierten Prüfungen bei der Bildung 
der Gesamtnote berücksichtigt.   
 
Am Ende des Studiums werden ein Zeugnis und eine 
Urkunde in deutscher und englischer Version über den 
erfolgreichen Abschluss ausgestellt. Auf dem Zeugnis 
werden alle bestandenen Module ausgewiesen, die in 
den Masterabschluss einfließen. Zu den offiziellen Ab-
schlussdokumenten zählt auch das Diploma Supple-
ment. Dieses gibt detailliert Auskunft über den Studi-
engang und enthält auch eine Übersicht über alle er-
folgreich erbrachten Prüfungsleistungen, das sog. 
Transcript of Records. 
 
Zusätzlich händigen wir eine Bescheinigung über ext-
racurriculare Veranstaltungen und Leistungen aus,  
 
 
 

 
auf der Kurse aufgelistet werden, die nicht zum Curri-
culum des Studiums gehören, z.B. Sprachkurse und 
Kurse, die über die für den Abschluss erforderlichen 
120 ECTS hinaus belegt wurden. 
 
 
 
 
  

 
Studium im Ausland 

Im Rahmen Ihres Studiums haben Sie die Möglich-
keit, zeitweise an einer ausländischen Hochschule 
zu studieren. 	Das Auslandssemester soll idealer-
weise im dritten Fachsemester eingeplant wer-
den. 
 
Es wird empfohlen, an der ausländischen Hoch-
schule Vorlesungen und Seminare aus dem Be-
reich Public und Nonprofit Studien auszuwählen. 
Zur besseren Planung des Auslandsaufenthalts 
haben wir begonnen, Kooperationen mit Part-
neruniversitäten aufzubauen. Dieses Netzwerk an 
Partnern soll kontinuierlich auf- und ausgebaut 
werden.  
 
Informationen zum Studium im Ausland sowie 
eine umfassende organisatorische Betreuung er-
halten Sie vom International Office der Fakultät 
für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.  
 
Wenn Sie sich für ein Auslandssemester entschei-
den, informieren Sie sich bitte über die Anrech-
nungsmöglichkeiten bei der Studienkoordination.  
 
Partnerhochschulen M.Sc. PUNO 
Der Master Interdisziplinäre Public und Nonprofit 
Studien hat Austauschprogramme mit: 
 
 National Taiwan University,  Taipeh, Taiwan; 
 Universitäten Bern, Lausanne und der italieni-

schen Schweiz; 
 Georgian Institute of Public Affairs (GIPA),  

Tbilisi, Georgien. 
 
Weltweit gibt es zahlreiche weitere Universitäten 
mit einer Spezialisierung auf Public oder Nonpro-
fit Studien. 



M.SC. INTERDISZIPLINÄRE PUBLIC UND NONPROFIT STUDIEN 

 

7 
 

2.7 Lehrende im Masterstudiengang 

Im Master PUNO engagieren sich zahlreiche Expertin-
nen und Experten aus dem Public und Nonprofit Be-
reich. Als Dozierende engagieren sich Professuren, 
Post Docs und wiss. Mitarbeitende aus dem Fachbe-
reich Sozialökonomie, aber auch darüber hinaus.  
 

Im Modul Public Studien sind regelmäßig folgende 
Lehrende aktiv:  

Prof. Dr. Ulrich Fritsche  

Dr. Fabian Hattke 

Prof. Dr. Mathias Kifmann 

Prof. Dr. Karsten Nowrot 

Prof. Dr. Christina Schaefer (Helmut Schmidt Universi-
tät) 

Prof. Dr. Kai Uwe Schnapp 

Jun.-Prof. Dominik Vogel 

Prof. Dr. Rick Vogel 

sowie weitere. 

 

Das Modul Nonprofit Studien wird regelmäßig von fol-
genden Lehrenden getragen:  

Prof. Dr. Frank Adloff 

Prof. Dr. Silke Boenigk 

Dr. Philipp Degens 

sowie weitere. 

 

Die sektorübergreifenden Studien werden regelmäßig 
durch folgende Lehrende angeboten:  

Prof. Dr. Timo Busch 

Prof. Dr. Daniel Geiger 

Prof. Dr. Dirk Gilbert 

Prof. Dr. Grischa Perino 

sowie weitere. 
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1. Semester  2. Semester  3. Semester  4. Semester 

Interdisziplinärer Masterkurs | 3 LP 

Vorlesung (1 SWS)  

Übung (0,5 SWS) 

Modulprüfung: Hausarbeit  

   

Masterarbeit | 30 LP  

(6 Monate) 

Methodenmodul | 9 LP 

Vorlesung (2 SWS) 

Übung (2 SWS) 

Modulprüfung: Klausur  

 

Forschungsmodul | 12 LP 

Seminar (zweisemestrig, 6 SWS) 

Modulprüfung: Projektabschluss  

Wahlbereich | 66 LP 

Seminare (je 2 SWS und 6 LP) aus den Modulen: 

Public Studien  Prüfung je Seminar gem. Modulbeschreibung  

Nonprofit Studien  Prüfung je Seminar gem. Modulbeschreibung  

Sektorübergreifende Studien   Prüfung je Seminar gem. Modulbeschreibung  

Praktikum  Prüfung: Berufspraktikumsabschluss  

Studierendenkonferenz  Prüfung: Abstract  

Promotionstrack  Prüfung: Proposal  

Freiraum  Prüfung gem. Modulbeschreibung  

  = benotet           = nicht benotet   
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3. Grundlagen des Prüfungssystems 
3.1 Modul- bzw. Lehrveranstaltungsprüfungen 

Zur Einarbeitung in alle prüfungstechnischen Fragen 
und Aspekte empfehlen wir, die Prüfungsordnung 
der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten für Studiengänge mit dem Abschluss „Master of 
Science“ durchzulesen. Die Neufassung wurde im Ja-
nuar 2018 vom Fakultätsrat verabschiedet (nachzule-
sen in diesem Studienhandbuch; siehe Anhang).  

Alle Module im Masterstudiengang Interdisziplinäre 
Public und Nonprofit Studien werden mit einer Mo-
dulprüfung abgeschlossen. Mit welcher Prüfungsart 
ein Modul bzw. die jeweilige Lehrveranstaltung ab-
schließt, ist in den Fachspezifischen Bestimmungen 
(FSB) (nachzulesen in diesem Studienhandbuch; 
siehe Anhang)  geregelt oder wird, wenn dies in den 
FSB nicht festgelegt ist, von der Dozentin bzw. dem 
Dozenten geregelt und vorab bekannt gegeben. 

Die Prüfungsleistungen werden wie folgt benotet: 

 1,0 / 1,3 = sehr gut (eine hervorragende Leistung); 
 1,7 / 2,0 / 2,3 = gut (eine überdurchschnittliche   

Leistung); 
 2,7 / 3,0 / 3,3 = befriedigend (eine durchschnittli-

che Leistung); 
 3,7 / 4,0 = ausreichend (genügt den Anforderun-

gen, nicht ohne Mängel); 
 5,0 = nicht ausreichend (genügt nicht mehr den 

Anforderungen wegen erheblicher Mängel). 

Für jede zu absolvierende Prüfung stehen Ihnen im 
Verlauf des Studiums drei Prüfungsversuche zur Ver-
fügung. In jedem Modul werden i. d. R. für jede Prü-
fung zwei Prüfungstermine angeboten. Bestandene 
Module bzw. bestandene Lehrveranstaltungen kön-
nen nicht wiederholt werden (Leistungsverbesse-
rungsverbot).  

Der Master PUNO wurde hinsichtlich der zu erbrin-
genden Prüfungsleistungen so konzipiert, dass mög-
lichst verschiedene Prüfungsformen zur Anwendung 
kommen. Der Interdisziplinäre Masterkurs (IMK) 
schließt beispielsweise mit einer Aufarbeitung eines 
wissenschaftlichen Schlagwortes (kleine Hausarbeit) 
ab. Das Methodenmodul wird mit einer Klausur, das 
Forschungsmodul mit einer wissenschaftlichen Pro-
jektdokumentation abgeschlossen usw.  

Weitere Informationen zur jeweiligen Prüfungsform 
finden Sie in den Modulbeschreibungen sowie den 
Lehrveranstaltungsankündigungen auf STiNE. Die 
Module Studierendenkonferenz, Freiraum und das 
Praktikum werden mit einer sog. „Studienleistung“ 
abgeschlossen; diese wird mit „bestanden“ bzw. 
„nicht bestanden“ bewertet.  

Eine Anwesenheitspflicht besteht im Masterstudien-
gang Interdisziplinäre Public und Nonprofit  
Studien grundsätzlich nicht. Ein regelmäßiger Be-
such der Präsenzveranstaltungen wird aber dringend 
empfohlen. 

Im Interdisziplinären Masterkurs, im Forschungsmo-
dul sowie im Promotionstrack ist es aus didaktischen 
Gründen möglich, dass zusätzlich zu den Prüfungs-
leistungen auch Studienleistungen erbracht werden 
müssen. Das kann beispielsweise die Vorstellung ei-
ner Gliederung der Hausarbeit oder die Präsentation 
von Auswertungsergebnissen im Forschungsprojekt 
sein. Die Studienleistungen dienen dazu, den Prozess 
hin zur Prüfungsleistung zu begleiten und Hilfestel-
lung für die finale Erbringung der Prüfungsleistung 
zu geben.  

3.2 Voraussetzungen für die Prüfungsteilnahme 

Um an einer Modul- bzw. Lehrveranstaltungsprüfung 
teilnehmen zu können, müssen sich die Studieren-
den ordnungsgemäß und fristgerecht zu allen Lehr-
veranstaltungen und Prüfungen angemeldet haben, 
die sie absolvieren möchten. Zudem dürfen sie weder 
die maximal zur Verfügung stehende Zahl an Prü-
fungsversuchen überschritten haben, noch darf der 
jeweilige Prüfungstermin verstrichen sein. 

3.3 Prüfungstermine und -ergebnisse 

Für alle zu erbringenden Klausuren werden zwei Prü-
fungstermine in einem Semester angeboten. Die 
erste Klausurprüfungsphase schließt sich direkt an 
die offizielle Vorlesungszeit eines Semesters an. Die 
zweiten Klausurtermine finden in der Regel am Ende 
der vorlesungsfreien Zeit, also vor dem Beginn des 
nächsten Semesters, statt. Am zweiten Prüfungster-
min können Studierende teilnehmen, unabhängig 
davon, ob Sie am ersten Prüfungstermin bereits teil-
genommen haben.  

Wir empfehlen, den ersten Prüfungstermin wahrzu-
nehmen und den zweiten Termin ggf. als Wiederho-
lungstermin zu nutzen, sollten Studierende die Prü-
fungsleistung im ersten Versuch nicht bestehen oder 
den Termin aus Krankheitsgründen versäumen. Nach 
dem zweiten Termin kann der nächste Prüfungsver-
such erst mit dem erneuten Angebot der Lehrveran-
staltung erfolgen. Eine erneute Anmeldung zur Lehr-
veranstaltung ist nötig, um an der Prüfung teilneh-
men zu können. 

Melden sich Studierende zu einem Prüfungstermin 
an und nehmen diesen nicht wahr, wird die Prüfung 
mit „nicht bestanden“ (5,0) bewertet. Wenn aus 
Krankheitsgründen oder anderen, nicht vom Studie-
renden zu vertretenden Gründen ein oder mehrere 
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Klausurtermine versäumt werden und eine Abmel-
dung nicht mehr möglich ist, dann ist unverzüglich 
ein Antrag auf Rücktritt von Klausuren aus wichti-
gem Grund (Versäumnis) zu stellen, damit das Ver-
säumnis nicht als Fehlversuch gewertet wird (Formu-
lar auf der Homepage des Studienbüros > Service). 
Dies ist insbesondere sehr wichtig, wenn es sich um 
eine Prüfung in einem Pflichtmodul handelt. 

Es ist möglich, sich ohne Angaben von Gründen bis zu 
drei Tage vor einem Klausurtermin von einer Klausur 
abzumelden. Bei allen anderen Prüfungsarten, wie 
z. B. Hausarbeiten, können Sie sich bis zu einem von 
den Lehrenden festgelegten und in STiNE veröffent-
lichten Datum abmelden. In der Regel ist das Abmel-
dedatum auf den letzten Tag der zweiten STiNE An-
meldephase (Ummelde- und Korrekturphase) gelegt. 
Nach Ablauf der Frist ist eine Abmeldung von einer 
Prüfung nicht mehr möglich. 

Können Studierende aus von ihnen nicht zu vertre-
tenden Gründen einen Abgabetermin für eine 
schriftliche Ausarbeitung (Hausarbeiten, Referats-
verschriftlichungen etc.) nicht einhalten, dann bietet 
die Prüfungsordnung die Möglichkeit, eine Verlänge-
rung der Bearbeitungszeit zu beantragen. Entschei-
dend ist, dass der Verlängerungsantrag vor dem Ende 
der Bearbeitungszeit gestellt wird und der Grund für 
die Verlängerung hinreichend nachgewiesen und als 
triftig erachtet wird. Bei einer Erkrankung ist dies z. B. 
ein ärztliches Attest. Der entsprechende Antrag kann 
wiederum auf der Homepage des Studienbüros ge-
funden werden. 

Alle Prüfungsleistungen sollen von den Lehrenden 
schnellstmöglich nach dem Prüfungstermin bewer-
tet und in STiNE veröffentlicht werden. Der Prüfungs-
ausschuss legt entsprechend maximale Korrektur-
fristen fest. In der Regel können Prüfungsleistungen, 
die von Lehrenden der Sozialökonomie benotet wur-
den, am Service Point des Studienbüros Sozialökono-
mie abgeholt werden, wenn diese bewertet und zur 
Ausgabe übermittelt wurden.  

Bei Fragen zu einer Bewertung ist der oder die jewei-
lige Lehrende der richtige Ansprechpartner bzw. die 
richtige Ansprechpartnerin. 

 

 

 

 

Teilzeitstudium 

Wenn Sie aus wichtigem Grund nicht mindestens 
die Hälfte Ihrer Arbeitszeit dem Studium widmen 
können, können Sie beim CampusCenter der Uni-
versität Hamburg ein Teilzeitstudium beantragen. 
Entsprechende Gründe sind beispielsweise eine Er-
werbstätigkeit mit einer regelmäßigen Arbeitszeit 
von mind. 15 Stunden wöchentlich, die Betreuung 
oder Pflege eines Kindes bzw. eines betreuungsbe-
dürftigen Angehörigen oder eine chronische Er-
krankung oder Behinderung.  

Sollten Sie ein Teilzeitstudium planen oder in Erwä-
gung ziehen, informieren Sie sich bitte rechtzeitig 
beim Service für Studierende des CampusCenters 
über die Voraussetzungen und das Antragsverfah-
ren.  

Bei einem Teilzeitstudium verlängert sich die Stu-
dienzeit. Es erfordert eine vorausschauende Studi-
enplanung. In der Regel werden die verschiedenen 
Veranstaltungen, insb. die Veranstaltungen in den 
Pflichtmodulen, jährlich angeboten. Entsprechend 
muss der Stundenplan eines Semesters gestaltet 
werden. Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich 
bitte an Ihre/n Studienkoordinator/in, um sich in 
Hinblick auf einen individuellen Studienplan bera-
ten zu lassen. 
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4. Anmeldung zu Lehrveranstaltun-
gen und Prüfungen 

4.1 STiNE – Das Studien-Infonetz der 
UHH 
STiNE ist das internetbasierte Studien-Infonetz der 
Universität Hamburg und dient Studierenden, Lehren-
den sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als In-
formations- und Kommunikationssystem. Darüber 
hinaus ist STiNE die zentrale Plattform für die Bewer-
bung um einen Studienplatz sowie die Anmeldung zu 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen und bietet Ihnen 
einen Überblick über Ihren Studienverlauf und Ihre 
Prüfungsergebnisse. 

Mit der Immatrikulation erhalten alle Studierenden 
individuelle Zugangsdaten (Kennung, Passwort, iTAN-
Block), die für die Nutzung von STiNE notwendig sind. 
Sollten Sie diese nicht erhalten haben oder technische 
Schwierigkeiten auftreten, wenden Sie sich bitte un-
mittelbar an den STiNE-Support des Regionalen Re-
chenzentrums. 

STiNE-Links und Support: 

STiNE-Portal: 
www.stine.uni-hamburg.de 

STiNE-Infoseiten der Universität Hamburg: 
www.rrz.uni-hamburg.de/webportale/stine.html 

STiNE-Support des Regionalen Rechenzentrums: 
Schlüterstraße 70 (Raum 121), 20146 Hamburg 
STiNE-Line: 040/42838-5000 

Kontaktformular:  
https://support.rrz.uni-hamburg.de/stine 
 

 

4.2 An- und Abmeldung von Lehrveranstaltungen 
und Prüfungen 

Die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und Prü-
fungen setzt eine Anmeldung über STiNE voraus. 

Hierfür gibt es in STiNE zwei Anmeldephasen: eine 
erste reguläre Phase, und eine zweite, sogenannte 
„Ummelde- und Korrekturphase“, die nach dem Be-
ginn der Vorlesungszeit startet und in der Sie sich 
ggf. nachträglich für die zur Verfügung stehenden 
Restplätze anmelden können. Es wird dringend emp-
fohlen, alle Anmeldungen innerhalb der ersten An-
meldephase durchzuführen, da ein Versäumen der 
ersten Phase dazu führen kann, dass Sie im jeweili-
gen Semester keine Lehrveranstaltung besuchen 
können. Informieren Sie sich daher rechtzeitig über 
die geltenden Fristen und stellen Sie sicher, dass 

Ihnen alle für die Anmeldung benötigten Informatio-
nen und Zugangsdaten zur Verfügung stehen. 

 
Anmeldung in zwei Schritten: 
 
Im Masterstudiengang PUNO erfolgt die Anmel-
dung in zwei Schritten:  
 

1. Anmeldung zum Modul 
2. Anmeldung zur Veranstaltung 

 
Nur wer zur Veranstaltung angemeldet ist, ist 
auch zur Prüfung angemeldet! 
 

Sollte es bei der Anmeldung zu Lehrveranstaltungen 
und Prüfungen zu Schwierigkeiten kommen, wenden 
Sie sich bitte rechtzeitig an den STiNE-Support bzw. 
die für Ihren Studiengang zuständigen Prüfungsma-
nagerin bzw. Prüfungsmanager.  

Ob Ihre Anmeldung zu einer Lehrveranstaltung er-
folgreich war und Sie an dieser teilnehmen können, 
erfahren Sie am Ende der ersten Anmeldephase in 
STiNE. In dieser Phase ist es nicht entscheidend, zu 
welchem Zeitpunkt die Anmeldung erfolgte. Die 
Plätze werden von STiNE nach Ende der Anmelde-
phase per Zufallsprinzip vergeben. Pflichtveranstal-
tungen sind in der Regel nicht platzbeschränkt. Im 
Wahlpflichtbereich handelt es sich teils um Veran-
staltungen anderer Masterprogramme, die für ex-
terne Studierende geöffnet sind; bei platzbeschränk-
ten Veranstaltungen werden die Studierenden des 
anbietenden Masterstudiengangs bevorzugt.  

Während der „Ummelde- und Korrekturphase“ wer-
den die restlichen verfügbaren Plätze in einer Veran-
staltung direkt bei der Anmeldung vergeben. Dies ist 
insbesondere im Wahlpflichtbereich relevant, wenn 
Sie z. B. nach der ersten Anmeldephase in Ihrer 
Wunschveranstaltung abgelehnt wurden. Häufig 
melden sich Studierende wieder von Veranstaltun-
gen ab, sodass Plätze frei werden. Nun gilt das 
„Windhundprinzip“: Freie Plätze einer teilnehmerbe-
schränkten Veranstaltung werden unmittelbar an 
die Schnellsten vergeben, bis die Platzbeschränkung 
erreicht ist.  

Nach dem Ende der „Ummelde- und Korrekturphase“ 
ist die Anmeldung zu der jeweiligen Lehrveranstal-
tung verbindlich. Eine Abmeldung ist dann nur noch 
von der Prüfung möglich.  

Es ist sehr wichtig, sich von allen Lehrveranstaltun-
gen wieder abzumelden, an denen Sie nicht teilneh-
men möchten. Bitte beachten Sie, dass es keine auto-
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matischen An- oder Abmeldungen gibt: Sie sind im-
mer selbst verantwortlich, sich während der jeweili-
gen Fristen an- oder abzumelden. 

Für das Abschlussmodul (Masterarbeit) gibt es ein se-
parates Anmeldeverfahren. Die Anmeldung erfolgt 
nicht online über STiNE, sondern über ein spezielles 
Formular, welches auf der Homepage des Studienbü-
ros erhältlich ist. Insbesondere das Thema der Arbeit, 
das Startdatum sowie die Betreuung werden auf die-
sem festgehalten. Es ist empfehlenswert, sich recht-
zeitig mit der Planung der Masterarbeit und den be-
sonderen Prüfungsregularien zu beschäftigen.  

Für das Praktikum gibt es ebenfalls ein separates 
Anmeldeverfahren. Studierende reichen einen „An-
trag auf Genehmigung eines Praktikums“ im Studi-
enbüro Sozialökonomie ein, wurde dieser geneh-
migt, erfolgt die Anmeldung zum Praktikum in 
STiNE durch das Prüfungsmanagament. Alle wichti-
gen Informationen zum Praktikum finden Sie zu-
sammengefasst in einem Merkblatt auf der Home-
page des Studienbüros Sozialökonomie unter: 
 
www.wiso.uni-hamburg.de/studienbuero-sozialoe-
konomie/ 
> Stichwortverzeichnis 
> Praktikum 
 

Weitere Informationen zur An- und Abmeldung von 
Lehrveranstaltungen, Prüfungen und der Masterar-
beit finden Sie auf der Homepage des Studienbüros 
unter: 

www.wiso.uni-hamburg.de/studienbuero-sozialoe-
konomie/service/ 
> Service für Studierende 
> Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
> An- und Abmeldung zu Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen 
 
www.wiso.uni-hamburg.de/studienbuero-sozialoe-
konomie/service/ 
> Service für Studierende 
> Abschlussarbeit  
> Masterarbeit 

 

 

  

Mutterschutzregelungen für schwangere und stil-
lende Studentinnen 

Seit Anfang des Jahres 2018 gilt in Deutschland ein 
neues Mutterschutzgesetz, das erstmalig auch An-
wendung auf schwangere und stillende Studentin-
nen findet. Ziel des Gesetzes ist die verantwor-
tungsvolle Abwägung zwischen dem Gesundheits-
schutz für eine stillende oder schwangere Frau und 
ihr (ungeborenes) Kind einerseits und der selbstbe-
stimmten Entscheidung der Frau über ihre Erwerbs-
tätigkeit bzw. ihre Ausbildung oder ihr Studium an-
dererseits.  

Damit die Universität die notwendigen Schritte für 
Ihren Mutterschutz unternehmen kann, ist sie da-
rauf angewiesen, dass Sie als schwangere oder stil-
lende Studentin die Universität Hamburg über ihre 
Schwangerschaft bzw. Stillzeit informieren. Wen-
den Sie sich bitte an die zuständigen Mutterschutz-
beauftragten im Studienbüro Sozialökonomie. 
Selbstverständlich unterliegen die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Verschwiegenheitspflicht. 
Informationen werden nur im gesetzlich vorge-
schriebenen Rahmen weitergegeben. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website 
des Studienbüros Sozialökonomie im Stichwortver-
zeichnis unter Mutterschutz. 
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5. Das Studienbüro Sozialökonomie 
und weitere wichtige Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartner 

 

5.1 Kontakt zum Studienbüro 

Das Studienbüro versorgt Sie als Studierende am Fach-
bereich Sozialökonomie mit Informationen und 
Dienstleistungen rund um Ihre fachspezifische Studi-
enorganisation. Hier werden alle Aufgaben des Studi-
engangmanagements für die sozialökonomischen 
Studiengänge wahrgenommen: Teams betreuen die 
einzelnen Studiengänge und bieten umfangreiche Be-
ratungs- und Serviceangebote für Studieninteres-
sierte, Studierende und Lehrende an. 

5.2 Service von A-Z 

Das Studienbüro bietet Beratungen und Dienstleis-
tungen zu einer Vielzahl von Themen an. Weiterge-
hende Informationen sowie erforderliche Formulare 
erhalten Sie auf der Website des Studienbüros: 

 Abgabe und Ausgabe von Prüfungsunterlagen; 
 Anerkennung von Leistungen; 
 An- und Abmeldung von Lehrveranstaltungen 

und Prüfungen; 
 Anmeldung der Abschlussarbeit; 
 Auslandsstudium („Outgoings“); 
 Beratung zu allgemeinen studien- 

organisatorischen Fragen; 
 Internationale Gaststudierende („Incomings“); 
 Krankmeldung und Verlängerung von  

Bearbeitungsfristen; 
 Leistungskontopflege; 
 Nachteilsausgleich; 
 Rücktritt und Versäumnis von Prüfungen; 
 Prüfungsausschussangelegenheiten; 
 Prüfungs- und Studienordnung; 
 Studienverlaufsberatung; 
 Teilzeitstudium; 
 Transcript of Records (Leistungsübersicht); 
 Vorlesungsverzeichnis; 
 Zeugnisdokumente. 
 

5.3 Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
im Studienbüro 

Die studentischen Kolleginnen und Kollegen am Ser-
vice-Point unterstützen Sie bei der Klärung kleinerer 
organisatorischer Fragen, geben „Tipps zur Selbst-
hilfe“, nehmen Anträge und abzugebende Prüfungs-
leistungen an, händigen Ihnen bewertete Hausarbei-
ten und Klausuren aus und verweisen Sie während 
der Sprechzeiten des Prüfungsmanagements und der 
Studienkoordination an die richtigen Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartner im Studienbüro.  

Die Prüfungsmanagerinnen und Prüfungsmanager 
verwalten Ihre Prüfungsakte und bereiten Ihr Leis-
tungskonto in STiNE für die Erstellung von 
Transcripts of Records und Ihrer Abschlussdoku-
mente vor. Darüber hinaus können Sie sich über or-
ganisatorische Fragen der Studien- und Prüfungspla-
nung beraten lassen, die sich aus der Prüfungs- und 
Studienordnung und Ihrem Studienverlauf ergeben. 

Die Studienkoordinatorinnen und Studienkoordina-
toren sind für die fachspezifische Studienverlaufsbe-
ratung zuständig, die insbesondere dann wahrge-
nommen werden sollte, wenn der eigene Studienver-
lauf durch besondere An- oder Herausforderungen 
gekennzeichnet ist: Anerkennung von Leistungen 

Studienbüro Sozialökonomie 
Anschrift: 
Universität Hamburg 
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten 
Fakultätsverwaltung: Abteilung Studienmanage-
ment 
Studienbüro Sozialökonomie 
Von-Melle-Park 9 (Aufgang A, 1. Etage) 
20146 Hamburg 

Website: 

www.wiso.uni-hamburg.de/studienbuero-sozia-
loekonomie.html 

Service-Point: 
Als erste Anlaufstelle steht Ihnen der von Montag 
bis Freitag geöffnete Service-Point zur Verfügung. 

Öffnungszeiten: 
Die aktuellen Öffnungszeiten des Service-Points so-
wie die Sprechzeiten der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter (einschließlich Vertretungshinweise) fin-
den Sie auf der Website des Studienbüros (Kon-
takt). 

Briefkasten:  
Der Briefkasten des Studienbüros befindet sich di-
rekt neben dem Eingang zum Service-Point und ist 
während der Gebäudeöffnungszeiten zugänglich. 
Anträge, Hausarbeiten etc. können Sie während der 
Öffnungszeiten auch gerne am Service-Point abge-
ben. 

Bitte beachten Sie:  
Für alle studiengangübergreifenden Angelegenhei-
ten (z. B. Bewerbung und Zulassung, Rückmeldung, 
Semesterbeitrag, Studiengebühren, Beurlaubung, 
Exmatrikulation usw.) wenden Sie sich bitte an das 
zentrale CampusCenter der Universität Hamburg. 
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nach Fach- bzw. Hochschulwechsel oder einem Aus-
landsstudium, Planung eines Auslandssemesters  
oder Teilzeitstudiums, erschwerende Rahmenbedin-
gungen im persönlichen Bereich, drohende oder be-
reits eingetretene Fristüberschreitungen usw. 

Die Namen und Erreichbarkeiten der für Sie zuständi-
gen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner fin-
den Sie auf der Website des Studienbüros (Kontakt). 

Vor einem Besuch im Studienbüro nutzen Sie bitte 
alle Möglichkeiten, um sich über Ihr Anliegen zu in-
formieren (Studien- und Prüfungsordnung, Informa-
tionen auf der Website und in diesem Studienführer, 
Leistungskonto etc.). So ermöglichen Sie uns eine ef-
fektive Beratung, die Sie dabei unterstützt, Ihr Stu-
dium eigenverantwortlich und erfolgreich zu gestal-
ten. 

 

5.4 Weitere Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner 

5.4.1 Fachspezifische Angelegenheiten 

Programmdirektion 
Die Programmdirektorin oder der Programmdirektor 
trägt die Gesamtverantwortung für das Studienpro-
gramm und ist für die Weiterentwicklung des Studien-
gangs verantwortlich. 

Prüfungsausschuss 
Der Prüfungsausschuss ist die Instanz, bei der Wider-
sprüche geltend gemacht werden müssen und die 
über Anträge entscheidet. Anträge an den Prüfungs-
ausschuss sind im Original mit Unterschrift im Studi-
enbüro zu Händen der Studienkoordination einzu-
reichen. 

Lehrende 
Die Lehrenden beraten in ihren jeweiligen Sprechstun-
den in fachlichen Fragen zu Lehrveranstaltungen und 
Prüfungsleistungen. 
https://www.wiso.uni-hamburg.de/ueber-die-fakul-
taet/personen.html 
  

5.4.2 Allgemeine studentische Angelegenheiten 

Campus Center der Universität Hamburg 
Beratung zu Bewerbungs- und Zulassungsverfahren, 
Immatrikulation, Rückmeldung, Beurlaubung, Se-
mesterunterlagen, Teilzeitstudium, Studiengebüh-
ren, Exmatrikulation, psychologische Beratung und 
Unterstützung. 

Alsterterrasse 1, 20354 Hamburg 
Service-Telefon:  040 428 38-7000  
www.uni-hamburg.de/campuscenter.html 

 

5.4.3 Praktikum, Beruf und Karriere 

Universität Hamburg: Career Center 
Kurse und Workshops zur beruflichen Orientierung 
und Anbieter von berufsbefähigenden Seminaren. 

E-Mail: careercenter@uni-hamburg.de 
www.uni-hamburg.de/career-center.html  

5.4.4 Auslandssemester und Internationales 

Universität Hamburg: Abteilung Internationales 
Allgemeine Beratung zu „Studieren im Ausland”, 
„Praktika und Jobs im Ausland”, Weiterbildungsan-
geboten, Stipendien. 

www.uni-hamburg.de/internationales.html 

Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften: 
International Office 
Unterstützung bei der Organisation eines Auslands-
semesters; Betreuung in allen Angelegenheiten des 
ERASMUS-Programms vor und während eines Aus-
landssemesters. 

www.wiso.uni-hamburg.de/internationales 

Universität Hamburg: Fachsprachenzentrum 
Anbieter von fachbezogenen Fremdsprachkursen.  

www.uni-hamburg.de/fachsprachenzentrum 

Hamburger Volkshochschule 
Anbieter von gebührenfreien Sprachkursen auf dem 
Campus. Achtung: Einstufungstests finden vor Vorle-
sungsbeginn statt! 

www.uni-hamburg.de/allgemeinsprachen 
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Nr. 61 vom 4. Oktober 2016

Das Präsidium der Universität Hamburg hat am  23. August 2016 die von der Fakultät 
für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften am 15. Juni 2016 auf Grund von § 91 Ab-
satz 2 Nummer 1 des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 
(HmbGVBl. S. 171) in der Fassung vom 19. Juni 2015 (HmbGVBl. S. 121) beschlossene Neu-
fassung der Prüfungsordnung der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
für Studiengänge mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) gemäß § 108 Absatz 1 
HmbHG genehmigt.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG
Hg.: Der Präsident der Universität Hamburg

Referat 31 – Qualität und Recht

Prüfungsordnung der Fakultät für Wirtschafts- und  
Sozialwissenschaften für Studiengänge mit dem Abschluss 

„Master of Science“ (M.Sc.)

Vom 15. Juni 2016
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Präambel

Diese Prüfungsordnung regelt die allgemeine Struktur und das Prüfungsverfahren für 
alle konsekutiven Studiengänge der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.); sie wird ergänzt durch Fachspezifi-
sche Bestimmungen für die einzelnen Studiengänge.

§ 1
Studienziel, Prüfungszweck, Akademischer Grad, 

Durchführung des Studiengangs

(1) Studienziel der Masterstudiengänge ist die Vermittlung von gründlichen Fach-
kenntnissen und der Erwerb einer vertieften wissenschaftlich-methodischen Quali-
fikation. Die konkreten Studienziele enthalten die Fachspezifischen Bestimmungen.

(2) Durch eine bestandene Masterprüfung wird nachgewiesen, das in den jeweiligen 
Fachspezifischen Bestimmungen beschriebene Studienziel erreicht zu haben.

(3) Die bestandene Masterprüfung ist ein zweiter berufsqualifizierender Abschluss, für 
den der akademische Grad Master of Science (M.Sc.) verliehen wird.

(4) Die organisatorische Durchführung der Studiengänge wird in den Fachspezifischen 
Bestimmungen geregelt.

(5) Die Auswahlkriterien und besonderen Zugangsvoraussetzungen zum Masterstudi-
um sind in gesonderten Satzungen für die jeweiligen Studiengänge geregelt.

§ 2
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich aller Prüfungen, der Masterarbeit, der ge-
gebenenfalls in den Studiengang eingeordneten berufspraktischen Tätigkeiten und 
Exkursionen zwei bzw. vier Semester. Näheres regeln die Fachspezifischen Bestim-
mungen. Im Falle eines Teilzeitstudiums erhöhen zwei Teilzeitsemester die Regelstu-
dienzeit um ein Semester. Durch das Lehrangebot gemäß den Fachspezifischen Be-
stimmungen und die Gestaltung des Prüfungsverfahrens ist sicherzustellen, dass das 
Masterstudium einschließlich sämtlicher Prüfungen und der Masterarbeit innerhalb 
der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann.

§ 3
Studienfachberatung

(1) Die Studierenden sind verpflichtet, zu Beginn des Studiums an einer Studienfach-
beratung teilzunehmen. 

(2) Studierende, die die Regelstudienzeit gemäß § 2 überschritten haben, müssen in-
nerhalb von zwei Semestern nach dem Ende der Regelstudienzeit an einer Studien-
fachberatung teilnehmen, wenn sie nicht bis zum Ende dieses Zeitraums zu den noch 
ausstehenden Prüfungsleistungen angemeldet sind. Studierende, die nicht an der Stu-
dienfachberatung wegen Überschreitens der Regelstudienzeit teilnehmen, werden 
gemäß § 42 Absatz 2 Nummer 7 HmbHG exmatrikuliert.
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§ 4
Studien- und Prüfungsaufbau, Module 

und Leistungspunkte (LP)

(1) Die Grundstruktur eines Masterstudiengangs der Fakultät für Wirtschafts- und  
Sozialwissenschaften mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) besteht aus fach-
spezifischen Modulen und einem Wahlbereich.

(2) Der Masterstudiengang ist modular aufgebaut; Zahl, Umfang, Inhalte der Module 
und die Modulvoraussetzungen sind in den Fachspezifischen Bestimmungen geregelt. 
Module können sein:

1. Pflichtmodule, die obligatorisch sind; 
2. Wahlpflichtmodule, die aus einem vorgegebenen Katalog von Modulen auszu-

wählen sind; und 
3. frei wählbare Module (Wahlmodule).

(3) Module sind in sich abgeschlossene Lehr- und Lerneinheiten, die in der Regel aus 
mehreren inhaltlich aufeinander bezogenen Lehrveranstaltungen bestehen. In Mo-
dulen wird eine Teilqualifikation des Qualifikationsziels des jeweiligen Studiengangs 
vermittelt. Ein Modul schließt grundsätzlich mit einer Prüfung (Modulprüfung) ab. Die 
Arbeitsbelastung (Präsenz-, Selbststudium und Prüfungsaufwand) für die einzelnen 
Module wird in Leistungspunkten (LP) ausgewiesen. Dabei entspricht 1 Leistungspunkt 
in der Regel einer Arbeitsbelastung von 30 Stunden. Der Gesamtumfang des Studien-
gangs umfasst einschließlich der Masterarbeit entweder 60 oder 120 Leistungspunkte. 
Näheres regeln die Fachspezifischen Bestimmungen. Der Erwerb von Leistungspunk-
ten ist an den erfolgreichen Abschluss eines Moduls gebunden.

(4) Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen und der Masterarbeit. Die Fach-
spezifischen Bestimmungen können die Masterarbeit auch in einem Abschlussmodul 
mit weiteren Prüfungsleistungen regeln.

(5) Ein Studiengang kann im Status der bzw. des Teilzeitstudierenden absolviert 
werden. Studierende können den Status beim Service für Studierende beantragen. 
Die Entscheidung über den Antrag auf Immatrikulation als Teilzeitstudierende bzw. 
Teilzeitstudierender erfolgt nach den rechtlichen Vorgaben in der Immatrikulations-
ordnung der Universität Hamburg in der jeweils geltenden Fassung. Für Teilzeitstu-
dierende wird im Rahmen einer Studienfachberatung in Abstimmung mit der bzw. 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ein individueller Studienplan erstellt. 
Ein Teilzeitstudium führt nicht zu einer Verlängerung der Bearbeitungszeit für die  
Masterarbeit.

(6) Das Masterstudium muss grundsätzlich sofort aufgenommen werden. 

§ 5
Lehrveranstaltungen

(1) Lehrveranstaltungsarten sind insbesondere:
1. Vorlesungen
2. ÜbUngen
3. Proseminare/Seminare
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4. Sprachlehrveranstaltungen
5. Projekte, Projektstudien, Projektseminare
6. Berufspraktika
7. Kolloquien

In den Fachspezifischen Bestimmungen können weitere Lehrveranstaltungsarten 
oder Kombinationen von Lehrveranstaltungsarten vorgesehen werden.

(2) Die Lehrveranstaltungen werden in der Regel in deutscher oder englischer Sprache 
oder der Zielsprache des Studiengangs abgehalten. Näheres regeln die Fachspezifi-
schen Bestimmungen.

(3) Die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen setzt eine Anmeldung voraus. Der Zeit-
punkt für die Anmeldung und das Anmeldeverfahren werden vom Studienbüro in  
geeigneter Weise bekannt gegeben.

(4) Für Lehrveranstaltungen kann eine Anwesenheitspflicht gelten. Näheres regeln 
die Fachspezifischen Bestimmungen. Dort wird auch festgelegt, ob die Anwesenheits-
pflicht auch für die Zulassung zu Wiederholungsprüfungen gilt.

(5) Sofern die Modulbeschreibungen in den Fachspezifischen Bestimmungen erfolg-
reich absolvierte Module bzw. Teilmodule als Teilnahmevoraussetzungen für ein nach-
folgendes Modul festlegen, müssen diese erfüllt werden, um zu den Lehrveranstaltun-
gen des Moduls zugelassen zu werden. Sind die geforderten Prüfungsleistungen der 
zuvor zu absolvierenden Module erbracht worden, aber die Prüfungsleistungen noch 
nicht bewertet, sind die Studierenden für die Lehrveranstaltungen des Moduls vorläu-
fig zuzulassen. Die Zulassung steht unter der Bedingung, dass die Prüfungsleistungen 
bestanden worden sind.

§ 6
Beschränkung des Besuchs einzelner Lehrveranstaltungen 

und Schwerpunkte

Die Teilnehmerzahl kann für einzelne Lehrveranstaltungen beschränkt werden, wenn 
dies zu deren ordnungsgemäßer Durchführung geboten ist. Die Beschränkung muss 
die Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen umfassen und ist 
in geeigneter Weise bekannt zu geben.

§ 7
Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation der Prüfungen, die Einhaltung der Bestimmungen dieser Ord-
nung und die weiteren, durch diese Prüfungsordnung festgelegten Aufgaben werden 
Prüfungsausschüsse gebildet. Einem Prüfungsausschuss gehören an: drei Mitglieder, 
die der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer angehören oder habi-
litierte Mitglieder der Universität sind, ein Mitglied aus der Gruppe des akademischen 
Personals einschließlich der dieser Gruppe zuzuordnenden, nicht habilitierten Dozen-
tinnen und Dozenten sowie ein Mitglied aus der Gruppe der Studierenden. Die Mit-
glieder des Prüfungsausschusses sollen grundsätzlich dem jeweiligen Studiengang 
angehören. Zusätzlich kann eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter des Studienbüros 
an den Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen.



Universität Hamburg Seite 5

Neufassung PO WiSo M.Sc. vom 15. Juni 2016

veröffentlicht am 4. Oktober 2016

(2) Die Mitglieder eines Prüfungsausschusses sowie deren Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter werden vom Dekanat auf Vorschlag der jeweiligen Gruppe eingesetzt. 
Die Amtszeit der Mitglieder und Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen beträgt zwei 
Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. Die Verlängerung der Amtszeit eines 
Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird ein Nachfolger bzw. 
eine Nachfolgerin für die restliche Amtszeit bestimmt. Der Prüfungsausschuss wählt 
den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende sowie dessen Stellvertreter bzw. deren Stell-
vertreterin aus dem Kreise der dem Prüfungsausschuss angehörenden Mitglieder der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer bzw. der habilitierten Mitglie-
der.

(3) Der Prüfungsausschuss tagt nicht öffentlich. Öffentlichkeit kann zugelassen wer-
den, wenn nicht Personalangelegenheiten, Prüfungsangelegenheiten und personen-
bezogene Bewertungen von Lehrveranstaltungen behandelt werden. Er ist beschluss-
fähig, wenn mindestens drei Mitglieder, darunter der bzw. die Vorsitzende oder 
der bzw. die stellvertretende Vorsitzende und ein weiteres Mitglied der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer bzw. der habilitierten Mitglieder, anwe-
send sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des bzw. der Vorsitzenden. 
Die studentischen Mitglieder wirken bei der Anerkennung von Studien- und berufs-
praktischen Zeiten, Studien- und Prüfungsleistungen nicht mit. Die Beschlüsse des  
Prüfungsausschusses sind zu protokollieren.

(4) Der Prüfungsausschuss hat im Zusammenwirken mit dem zuständigen Fakul-
tätsorgan sicherzustellen, dass die Studien- und Prüfungsleistungen in den in dieser 
Ordnung festgesetzten Zeiträumen erbracht werden können. Der Prüfungsausschuss 
sorgt ferner dafür, dass die Termine für die Modulprüfungen rechtzeitig festgelegt 
und bekannt gegeben werden.

(5) Die Mitglieder eines Prüfungsausschusses haben das Recht, den Prüfungen beizu-
wohnen. Dieses Recht erstreckt sich nicht auf die Beschlussfassung über die Note und 
deren Bekanntgabe.

(6) Die Mitglieder eines Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter und Stellver-
treterinnen unterliegen der Verschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst 
stehen, sind sie durch den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten.

(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der bzw. dem Studie-
renden unverzüglich schriftlich mit Begründung unter Angabe der Rechtsgrundlage 
mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.

(8) Der Prüfungsausschuss kann Anordnungen, Festsetzungen von Terminen und 
andere Entscheidungen, die nach dieser Ordnung zu treffen sind, insbesondere die 
Bekanntgabe der Melde- und Prüfungstermine sowie Prüfungsergebnisse, unter Be-
achtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen mit rechtlich verbindlicher Wirkung 
durch Aushang beim Studienbüro, im Internet oder in sonstiger geeigneter Weise  
bekannt machen.

(9) Der Prüfungsausschuss kann dem Studienbüro Aufgaben für die Vorbereitung 
und Umsetzung seiner Entscheidungen sowie die organisatorische Abwicklung von  
Prüfungen übertragen; gleiche Übertragungsbefugnisse hat auch die bzw. der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses.
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§ 8
Anerkennung von Studien- und berufspraktischen Zeiten; 

Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen, Prüfungsleistungen sowie in den Studiengang 
eingeordnete berufsfeldbezogene Studien beziehungsweise Praktika, die an einer 
Universität, gleichgestellten Hochschule, in staatlich anerkannten Fernstudien, an 
anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere in Studiengängen an staatlichen oder 
staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an Fachhochschulen erbracht worden 
sind, sind auf Antrag des bzw. der Studierenden anzuerkennen, sofern keine wesent-
lichen Unterschiede zwischen den erworbenen und den gemäß den Fachspezifischen 
Bestimmungen des Studiengangs zu erwerbenden Kenntnissen und Fähigkeiten be-
stehen. Eine Anerkennung mit Auflagen ist möglich.

(2) Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von 
Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenz-
vereinbarungen sowie Absprachen der Universität Hamburg sowie der anderen am 
Studiengang beteiligten Hochschulen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften 
bzw. Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten.

(3) Auf andere Weise als durch ein Studium erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten, 
die jenen gleichwertig und für einen erfolgreichen Abschluss eines Studiengangs 
erforderlich sind, sind in einem Umfang von bis zur Hälfte auf die zu erbringenden  
Studien- und Prüfungsleistungen anzuerkennen.

(4) Werden Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten – soweit die Notensys-
teme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Abschlussnote einzubeziehen. 
Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird die Prüfungsleistung mit „bestanden“  
ausgewiesen.

(5) Über die Anerkennung nach den Absätzen 1 bis 4 entscheidet die bzw. der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses für den jeweiligen Studiengang. Ein entsprechender 
Antrag des bzw. der Studierenden ist an die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind die für die Anerkennung erforder-
lichen Unterlagen beizufügen. Wird eine Anerkennung abgelehnt, legt die bzw. der 
Prüfungsausschussvorsitzende dar, welche wesentlichen Unterschiede zwischen den 
erworbenen und den gemäß den Fachspezifischen Bestimmungen des Studiengangs 
zu erwerbenden Kenntnissen und Fähigkeiten nach Absatz 1 bestehen bzw. weshalb 
auf andere Weise als durch ein Studium erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten nach 
Absatz 3 nicht gleichwertig sind.

§ 9
Zulassung zu Modulprüfungen

(1) Die Teilnahme an den Modulprüfungen setzt eine Anmeldung bei der für das 
Prüfungsverfahren zuständigen Stelle (Prüfungsstelle) voraus. Die Anmeldung zur  
Modulprüfung ist nach Ablauf der Anmeldefrist verbindlich. Die Zeiten für die Anmel-
dung und das Anmeldeverfahren werden von der Prüfungsstelle in geeigneter Weise 
bekannt gegeben.
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(2) Eine Anmeldung zu Modulprüfungen setzt grundsätzlich eine Immatrikulation für 
den jeweiligen Studiengang voraus. Diese Immatrikulation gilt auch für die Teilnahme 
an Wahlpflicht- und Wahlmodulen, die andere Studiengänge anbieten.  

(3) Sofern die Fachspezifischen Bestimmungen eine Anwesenheitspflicht bei Lehrver-
anstaltungen gemäß § 5 Absatz 4 vorsehen, ist die regelmäßige Teilnahme eine weite-
re Zulassungsvoraussetzung. Regelmäßig teilgenommen hat, wer nicht mehr als 15 % 
der Termine jeder Lehrveranstaltung eines Moduls versäumt hat. Die Fachspezifischen 
Bestimmungen können einen anderen Prozentsatz für die Versäumnisquote festle-
gen. Ist das Versäumnis nicht zu vertreten, kann unter Auflage eine Zulassung zum 
Prüfungstermin erfolgen. Der Grund für das Versäumnis ist glaubhaft zu machen, bei 
Krankheit durch ein ärztliches Attest. In Zweifelsfällen kann sich der Prüfungsaus-
schuss ein qualifiziertes ärztliches Attest gemäß § 16 Absatz 2 vorlegen lassen. Bei  
Studierenden mit Kindern unter zwölf Jahren werden Krankheitszeiten des Kindes, die 
eine Betreuung durch die betroffene Studierende bzw. den betroffenen Studierenden 
erforderlich machen, bei entsprechendem begründeten Nachweis als Versäumnis-
grund anerkannt. Die Auflage wird von der Lehrperson der versäumten Lehrveranstal-
tungen festgelegt; sie muss geeignet sein, das Erreichen der Lernziele der versäumten 
Sitzungen zu dokumentieren. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.

(4) Sofern die Fachspezifischen Bestimmungen in den Modulbeschreibungen weitere 
Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Modulprüfung festlegen, müssen auch 
diese erfüllt sein.

(5) Der Prüfungsausschuss kann bei der letzten Prüfungsmöglichkeit die Zulassung 
von der Auflage abhängig machen, dass die bzw. der Studierende zuvor an einer  
Studienfachberatung teilgenommen hat.

(6) Eine Zulassung darf nur versagt werden, wenn mindestens eine der Voraussetzun-
gen gemäß den Absätzen 1 bis 5 nicht erfüllt sind.

(7) Über eine Nicht-Zulassung ist die bzw. der Studierende unverzüglich zu informie-
ren.

§ 10
Anzahl der Prüfungsversuche

(1) Den Studierenden stehen für jede zu absolvierende Prüfung im Verlauf des  
Studiums drei Prüfungsversuche zur Verfügung. Bestandene Prüfungen können nicht 
wiederholt werden. In jedem Modul werden für jede Prüfung zwei Prüfungstermine 
angeboten. Die Fachspezifischen Bestimmungen können für besondere Veranstal-
tungsformen Ausnahmen vorsehen. Die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fung soll zum nächstmöglichen Prüfungstermin stattfinden. Werden Studierende auf 
mehrere Lehrveranstaltungen verteilt, dürfen immer nur die für die jeweilige Lehrver-
anstaltung vorgesehenen Prüfungen wahrgenommen werden.

(2) Wahlpflicht- und Wahlmodule können gewechselt werden. Wird ein Wahlpflicht- 
oder ein Wahlmodul gewechselt oder aus organisatorischen Gründen nicht ein weite-
res Mal angeboten, werden in anderen Modulen wahrgenommene Prüfungsversuche 
nicht angerechnet.



Universität Hamburg Seite 8

Neufassung PO WiSo M.Sc. vom 15. Juni 2016

veröffentlicht am 4. Oktober 2016

§ 11
Nachteilsausgleich für behinderte und 

chronisch kranke Studierende

(1) Macht eine Studierende bzw. ein Studierender glaubhaft, dass sie bzw. er wegen 
einer Behinderung oder länger andauernden schweren bzw. chronischen Erkrankung 
nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise zu den vorgesehenen  
Bedingungen zu erbringen oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten Fristen 
abzulegen, kann die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf schriftli-
chen Antrag angemessene nachteilsausgleichende Maßnahmen treffen. Als solche  
kommen insbesondere die Veränderung der äußeren Prüfungsbedingungen, die Ver-
längerung der Fristen für das Ablegen von Prüfungsleistungen sowie das Erbringen 
gleichwertiger Prüfungsleistungen in Betracht. Entsprechendes gilt für Studienleis-
tungen.

(2) Bei Entscheidungen der bzw. des Prüfungsausschussvorsitzenden nach Absatz 1 ist 
der Behindertenbeauftragte bzw. die Behindertenbeauftragte gemäß § 88 Absatz 3 
HmbHG zu beteiligen.

(3) Die Gründe für die beantragten Nachteilsausgleiche sind von der bzw. dem  
Studierenden darzulegen. Zur Glaubhaftmachung können geeignete Nachweise ver-
langt werden.

§ 12
Prüfende

(1) Die Bestellung der Prüfer und Prüferinnen erfolgt durch den Prüfungsausschuss 
nach Maßgabe der Bestimmungen des HmbHG in der jeweils geltenden Fassung.  
Diese Aufgabe kann in den Fachspezifischen Bestimmungen auf die Prüfungsaus-
schussvorsitzende bzw. den Prüfungsausschussvorsitzenden übertragen werden. 

(2) Prüfende für die Modulprüfungen sind grundsätzlich die für die Lehrveranstaltun-
gen des jeweiligen Moduls verantwortlichen Lehrenden. Über Ausnahmen entschei-
det die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Bei nur einer Prüfung und 
mehreren Lehrenden kann die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die 
für die Prüfung verantwortliche Lehrende bzw. den für die Prüfung verantwortlichen  
Lehrenden festlegen.

(3) Es können auch Prüfer bzw. Prüferinnen bestellt werden, die nicht Mitglieder der 
Universität sind.

§ 13
Studienleistungen und Modulprüfungen

(1) In der Modulbeschreibung kann die Erbringung von Studienleistungen vorgese-
hen werden. Studienleistungen können benotet werden. Eine erfolgreich erbrachte  
Studienleistung kann in den Fachspezifischen Bestimmungen als Voraussetzung für 
eine Modulprüfung vorgesehen werden.

(2) Modulprüfungen finden in der von den Prüfern und Prüferinnen gemäß den Fach-
spezifischen Bestimmungen festgelegten Form zu den festgesetzten Terminen statt. 
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Der Prüfungsausschuss kann in begründeten Ausnahmefällen bei einer Prüfung, die 
nicht bestanden wurde und wiederholt wird, eine abweichende Prüfungsart festlegen.

(3) Eine Modulprüfung kann als Gesamtprüfung (Modulabschlussprüfung) durchge-
führt werden oder aus Teilprüfungsleistungen bestehen. Die Leistungspunkte eines 
Moduls werden erworben, wenn entweder alle Teilprüfungsleistungen bzw. alle Teile 
einer Teilprüfungsleistung oder die Modulabschlussprüfung bestanden sind.

(4) Für Modulprüfungen stehen folgende Prüfungsarten zur Auswahl:

a) Klausur 
Eine Klausur ist eine unter Aufsicht anzufertigende Arbeit, in der vorgegebene Auf-
gaben allein und selbstständig nur mit den zugelassenen Hilfsmitteln zu bearbei-
ten sind. Die Dauer einer Klausur beträgt mindestens 45, höchstens 180 Minuten. 
Klausuren können auch in Form von Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple Choice) 
durchgeführt werden. Für diese Form der Klausuren können die Fachspezifischen 
Bestimmungen weitere Regelungen treffen.

b) Mündliche Prüfung
Eine mündliche Prüfung ist ein Prüfungsgespräch, in dem die Studierenden  
darlegen sollen, dass sie den Prüfungsstoff beherrschen. Mündliche Prüfungen 
werden als Einzel- oder Gruppenprüfungen durchgeführt. Die Prüfungsdauer soll 
je Prüfling mindestens 15 Minuten und höchstens 45 Minuten betragen. Mündliche 
Prüfungen werden von einem Prüfer bzw. einer Prüferin in Gegenwart eines bzw. 
einer Beisitzenden abgenommen, der bzw. die mindestens die durch den Master-
studiengang zu vermittelnde Qualifikation im Sinne des § 1 oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzt. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Protokoll wird von dem 
bzw. der Prüfenden und dem bzw. der Beisitzenden unterzeichnet und zur Prü-
fungsakte genommen. Mitgliedern der Hochschule, vor allem Studierenden des 
gleichen Studiengangs, wird die Teilnahme an mündlichen Prüfungen als Zuhöre-
rinnen und Zuhörer ermöglicht, wenn nicht die Bewerberin bzw. der Bewerber den 
Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt. Dieses Recht erstreckt sich nicht auf die 
Beschlussfassung und die Bekanntgabe der Note. 

c) Hausarbeit
Eine Hausarbeit ist die schriftliche Ausarbeitung eines vorgegebenen Themas, 
das unter das Generalthema des betreffenden Moduls fällt. Die Hausarbeit ist in 
schriftlicher Ausfertigung sowie auf Verlangen der Prüferin bzw. dem Prüfer auch 
als Datei in einem bestimmten Format einzureichen. Im Rahmen der Beurteilung 
von Hausarbeiten kann eine EDV-gestützte Plagiatsprüfung durch externe Einrich-
tungen erfolgen. Dabei ist sicherzustellen, dass eine zu diesem Zweck übermittelte 
Kopie der Arbeit dort Dritten nicht zugänglich gemacht und nach der Plagiatsprü-
fung gelöscht wird.

d) Referat
Ein Referat ist der mündliche Vortrag über ein vorgegebenes Thema. Es kann  
zusätzlich eine schriftliche Ausarbeitung des Vortragthemas vorgesehen werden.

e) Praktikumsabschlüsse
Praktikumsabschlüsse sind erfolgreich erbracht, wenn Studierende die von den 
verantwortlichen Lehrenden festgelegten experimentellen Arbeiten durchgeführt 
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haben und ihre Kenntnisse durch versuchsbegleitende Kolloquien, Protokolle oder 
schriftliche Ausarbeitung nachgewiesen haben. Die Abgabefrist für die schriftli-
chen Ausarbeitungen wird vor Beginn der Lehrveranstaltung festgelegt.

f) Projektabschlüsse
Projektabschlüsse werden erfolgreich erbracht durch eine Vorstellung der Lösungs-
ansätze zum gewählten Thema in Referatsform und/oder einen Abschlussbericht 
für das Projekt.

g) Übungsabschlüsse
Übungen erfordern eine kontinuierliche aktive Teilnahme der Studierenden. 
Es kann die schriftliche Ausarbeitung oder eine sonstige Vorstellung einzelner 
Übungsaufgaben vorgesehen werden.

h) Exkursionsabschlüsse und Berufspraktikumsabschlüsse
Exkursionen und Berufspraktika werden durch die Fertigstellung eines Berichts 
über die Ziele und Ergebnisse erfolgreich abgeschlossen. 

In den Fachspezifischen Bestimmungen können weitere Prüfungsarten festgelegt 
werden.

(5) In geeigneten Fällen können Prüfungen auch mit Unterstützung elektronischer 
Medien und in elektronischer Dokumentation durchgeführt werden. 

(6) Sind für ein Modul in den Fachspezifischen Bestimmungen alternative Prüfungs-
arten vorgesehen, wird die jeweilige Prüfungsart zu Beginn der Lehrveranstaltung be-
kannt gegeben. Gleiches gilt für die in Absatz 4 genannten alternativen bzw. optiona-
len Teile der einzelnen Prüfungsarten. Prüfungen können in deutscher oder englischer 
Sprache abgenommen werden. Näheres regeln die Fachspezifischen Bestimmungen.

§ 14
Masterarbeit

(1) Mit der Masterarbeit soll der Nachweis erbracht werden, dass der Kandidat bzw. die 
Kandidatin in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem 
jeweiligen Fach selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Be-
standteil der Masterarbeit kann auch ein Vortrag sein, der in die Bewertung der Arbeit 
eingeht. Näheres regeln die Fachspezifischen Bestimmungen für die einzelnen Fächer.

(2) Die Zulassung zur Masterarbeit ist zu beantragen, wenn alle Module erfolgreich 
absolviert worden sind, die die Fachspezifischen Bestimmungen für die Zulassung 
zur Masterarbeit vorsehen und die für diese Module vorgesehene Fachsemesterzahl  
überschritten ist.

(3) Für die Zulassung zur Masterarbeit bzw. zu den Prüfungen des Abschlussmoduls 
gilt § 9 entsprechend.

(4) Der Kandidat bzw. die Kandidatin kann mit dem Antrag auf Zulassung Themen 
und Betreuer (Erstgutachter) vorschlagen. Dem Vorschlag für den Betreuer bzw. die  
Betreuerin ist soweit wie möglich und vertretbar zu entsprechen. Auf Antrag vermit-
telt der Prüfungsausschuss eine Betreuerin bzw. einen Betreuer.
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(5) Die Ausgabe des Themas erfolgt durch die Erstgutachterin bzw. den Erstgutach-
ter. Der Zeitpunkt der Ausgabe und das Thema sowie die beiden Prüfer bzw. Prüferin-
nen (Erstgutachter bzw. Erstgutachterin und Zweitgutachter bzw. Zweitgutachterin) 
werden aktenkundig gemacht. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der  
ersten zwei Wochen nach der Ausgabe und nur begründet zurückgegeben werden. 
Das Thema der Masterarbeit kann von dem Erstgutachter bzw. der Erstgutachterin auf 
begründeten Antrag zurückgenommen werden, wenn aus fachlichen Gründen eine 
Bearbeitung nicht möglich ist. In Zweifelsfällen entscheidet die bzw. der Prüfungsaus-
schussvorsitzende. Das neue Thema ist unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 
vier Wochen, auszugeben.

(6) Die Masterarbeit wird in der Regel in deutscher oder englischer Sprache abgefasst. 
Näheres regeln die Fachspezifischen Bestimmungen. Die Entscheidung, ob andere als 
die in Satz 1 genannten Sprachen zugelassen werden, trifft der Prüfungsausschuss.

(7) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit regeln die Fachspezifischen Bestimmungen 
in einem Bearbeitungsumfang von 15 bis 30 Leistungspunkten. Thema, Aufgaben-
stellung und Umfang sind von der Betreuerin bzw. dem Betreuer so zu begrenzen, 
dass die Frist der Bearbeitung eingehalten werden kann. Die bzw. der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses kann bei begründetem und vor Ablauf der Bearbeitungsfrist  
gestelltem Antrag eine einmalige Verlängerung der Bearbeitungszeit um maximal 
drei Wochen genehmigen. Voraussetzung für eine Verlängerung der Bearbeitungszeit 
ist, dass die Gründe, die die Verlängerung erforderlich machen, nicht von der Kandi-
datin bzw. dem Kandidaten zu vertreten sind und unverzüglich angezeigt werden. Die 
Begründung für den Verlängerungsbedarf ist von der Kandidatin bzw. von dem Kandi-
daten umfassend schriftlich zu erläutern und zu belegen, bei Krankheit durch Vorlage 
eines qualifizierten ärztlichen Attests gemäß § 16 Absatz 2. In Fällen außergewöhnli-
cher Härte kann der Prüfungsausschuss im Einzelfall eine längere Frist gewähren.

(8) Die Masterarbeit ist fristgerecht in dreifacher schriftlicher Ausfertigung, jeweils  
einschließlich eines geeigneten elektronischen Speichermediums, bei der Prüfungs-
stelle einzureichen. Bei der postalischen Zusendung an die Prüfungsstelle gilt das 
Datum des Poststempels als Abgabedatum. Für die Abgabe bzw. die Einlieferung 
der Masterarbeit obliegt dem Prüfling die Beweislast. Der Abgabezeitpunkt wird ak-
tenkundig gemacht. Bei der Abgabe hat der Kandidat bzw. die Kandidatin an Eides 
statt zu versichern, dass er bzw. sie die Arbeit eigenständig verfasst hat. Zudem ver-
sichert die Kandidatin bzw. der Kandidat, dass sie bzw. er keine anderen als die an-
gegebenen Hilfsmittel – insbesondere keine im Quellenverzeichnis nicht benannten  
Internet-Quellen – benutzt hat, die Arbeit vorher nicht in einem anderen Prüfungsver-
fahren eingereicht hat und die eingereichte schriftliche Fassung der auf dem elektro-
nischen Speichermedium entspricht. Wird die Arbeit aus Gründen, die der Kandidat 
bzw. die Kandidatin nicht zu vertreten hat, nicht fristgerecht abgegeben, entscheidet 
die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses über das weitere Vorgehen; im Re-
gelfall wird ein neues Thema ausgegeben, ohne dass dies als Wiederholung gilt. Für 
diesen Fall gilt Absatz 5 Satz 6 entsprechend. Wird die Arbeit aus Gründen, die der 
Kandidat bzw. die Kandidatin zu vertreten hat, nicht fristgerecht abgegeben, gilt § 16 
Absatz 1.

(9) Die Masterarbeit ist vom Betreuer (Erstgutachter) bzw. von der Betreuerin (Erstgut-
achterin) und einem weiteren Prüfer (Zweitgutachter) bzw. einer weiteren Prüferin 
(Zweitgutachterin) aus dem Kreis der Prüfungsberechtigten (§ 12) schriftlich zu beur-
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teilen. Beide Prüferinnen bzw. Prüfer müssen aus der Gruppe der Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer stammen bzw. habilitiertes Mitglied der Universität Ham-
burg sein. Im Rahmen der Beurteilung von Masterarbeiten kann eine EDV-gestützte 
Plagiatsprüfung durch externe Einrichtungen erfolgen. Dabei ist sicherzustellen, dass 
eine zu diesem Zweck übermittelte Kopie der Arbeit dort Dritten nicht zugänglich  
gemacht und nach der Plagiatsprüfung gelöscht wird.

(10) Die Bewertung der Masterarbeit soll von beiden Prüfenden unverzüglich, spätes-
tens drei Monate nach Einreichung, erfolgen. Bei einer überdurchschnittlich hohen 
Anzahl von Prüfungsverfahren oder aus vergleichbaren sachlichen Gründen kann die 
bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses einen längeren Bewertungszeitraum 
einräumen. Die Benotung der Masterarbeit ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel 
der durch die beiden Prüfer bzw. Prüferinnen vergebenen Noten unter Berücksichti-
gung von § 15 Absatz 4. Wird die Masterarbeit nur von einem der beiden Prüfenden 
mit „nicht ausreichend“ (5,0) beurteilt, bestellt der bzw. die Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses einen dritten Prüfer bzw. eine dritte Prüferin. Beurteilt der Drittgutachter 
bzw. die Drittgutachterin die Arbeit mit mindestens „ausreichend“ (4,0), so wird die 
Note der Masterarbeit als arithmetisches Mittel der drei Beurteilungen unter Berück-
sichtigung von § 15 Absatz 4, mindestens aber mit „ausreichend“ (4,0), festgelegt. Be-
urteilt der Drittgutachter bzw. die Drittgutachterin die Arbeit mit „nicht ausreichend“ 
(5,0), so gilt diese Arbeit insgesamt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) benotet.

(11) Die Masterarbeit kann bei einer Gesamtbeurteilung mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
einmal wiederholt werden. Die Wiederholung muss in einem Zeitraum von sechs Wo-
chen nach Bekanntgabe des negativen Prüfungsergebnisses beantragt werden. Eine 
zweite Wiederholung ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Eine Rückgabe 
des Themas der Masterarbeit in der in Absatz 5 Satz 3 genannten Frist ist nur zulässig, 
wenn der Kandidat bzw. die Kandidatin von dieser Möglichkeit noch keinen Gebrauch 
gemacht hatte.

§ 15
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Die Bewertung der Prüfungsleistungen soll unverzüglich, spätestens sechs Wochen 
nach der Prüfung, erfolgen; § 14 Absatz 10 Satz 2 gilt entsprechend. Die Noten für die 
einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern bzw. Prüferinnen 
festgesetzt. Welche Prüfungsleistungen entsprechend Absatz 2 differenziert beno-
tet und welche mit „bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ gewertet werden und damit 
nicht in die Gesamtnote eingehen, legen die Fachspezifischen Bestimmungen fest. 

(2) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1 = sehr gut eine hervorragende Leistung
2 = gut  eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt
3 = befriedigend  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-

spricht
4 = ausreichend  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderun-

gen genügt
5 = nicht ausreichend  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforde-

rungen nicht mehr genügt
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(3) Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte 
durch Erniedrigen oder Erhöhen der Noten um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7; 4,3; 
4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen.

(4) Setzt sich die Prüfungsleistung eines Moduls aus mehreren Teilleistungen zusam-
men, kann die Note des Moduls aus dem arithmetischen Mittel der Noten der einzel-
nen Prüfungsleistungen oder als ein mittels Leistungspunkten gewichtetes Mittel der 
Noten für die Teilleistungen errechnet werden. Die Noten der Teilprüfungsleistungen 
des Abschlussmoduls können unabhängig von der Leistungspunktverteilung gewich-
tet werden. Bei der Berechnung der Note werden die beiden ersten Dezimalstellen 
hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung ge-
strichen. Entsprechendes gilt bei der Bewertung einer Prüfungsleistung durch meh-
rere Prüfende. Die Art der Berechnung wird in den Fachspezifischen Bestimmungen 
geregelt. Die Note lautet:

von 1,0 bis 1,15  1,0
über 1,15 bis 1,50 1,3
über 1,50 bis 1,85 1,7
über 1,85 bis 2,15 2,0
über 2,15 bis 2,50 2,3
über 2,50 bis 2,85 2,7
über 2,85 bis 3,15 3,0
über 3,15 bis 3,50 3,3
über 3,50 bis 3,85 3,7
über 3,85 bis 4,0 4,0
über 4,0   5,0

(5) Für die Masterprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Absatz 4 Satz 3 gilt ent-
sprechend. Die Fachspezifischen Bestimmungen legen fest, mit welchem Gewicht die 
Noten von Modulprüfungen und die Note der Masterarbeit zur Gesamtnote beitra-
gen. Die Fachspezifischen Bestimmungen können ferner regeln, dass einzelne (Teil-) 
Prüfungsleistungen nicht in die Gesamtnote eingehen. Die Gesamtnote einer bestan-
denen Masterprüfung lautet:

bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,50  sehr gut
bei einem Durchschnitt von 1,51 bis einschließlich 2,50  gut
bei einem Durchschnitt von 2,51 bis einschließlich 3,50  befriedigend
bei einem Durchschnitt von 3,51 bis einschließlich 4,00  ausreichend

Bei überragenden Leistungen kann die Gesamtnote „Mit Auszeichnung bestanden“ 
erteilt werden. Näheres regeln die Fachspezifischen Bestimmungen.

(6) Neben dieser Note soll im Abschlusszeugnis auch ein Prozentrang nach den Stan-
dards des „European Transfer and Accumulation System“ (ECTS-Note) ausgewiesen 
werden.

§ 16
Versäumnis, Rücktritt

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der 
Prüfling einen Prüfungstermin aus einem Grund, den er zu vertreten hat, im Sinne die-
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ser Ordnung versäumt, nach Beginn einer (Teil-)Prüfung zurücktritt oder eine schrift-
liche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit beginnt 
oder erbringt.

(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss der bzw. 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes  
Zögern, schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des 
Prüflings ist ein ärztliches Attest vorzulegen. In Zweifelsfällen kann sich der Prüfungs-
ausschuss ein qualifiziertes ärztliches Attest vorlegen lassen. Dieses muss Angaben 
enthalten über die von der Erkrankung ausgehende körperliche bzw. psychische 
Funktionsstörung, die Auswirkungen der Erkrankung auf die Prüfungsfähigkeit des 
Prüflings aus medizinischer Sicht, den Zeitpunkt des dem Attest zugrunde liegenden 
Untersuchungstermins sowie der ärztlichen Prognose über die Dauer der Erkrankung. 
Wird der Grund anerkannt, so wird der nächstmögliche Prüfungstermin festgesetzt. 
Bereits vollständig erbrachte Teilprüfungsleistungen werden angerechnet. Nach 
Beendigung einer Prüfungsleistung können Rücktrittsgründe nicht mehr geltend  
gemacht werden.

(3) Schutzvorschriften zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (MuSchG) sind auf An-
trag der Studentin zu berücksichtigen. Gleiches gilt für Anträge der bzw. des Studie-
renden für die Fristen der Elternzeit nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Eltern-
zeit (BEEG). Absatz 2 Satz 7 gilt entsprechend.

§ 17
Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Zugelassene Hilfsmittel werden vor Beginn einer Prüfung bekannt gegeben. Ver-
sucht der bzw. die Studierende das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung 
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die Prüfungs-
leistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. „nicht bestanden“ bewertet. Gleiches gilt 
für Prüfungsleistungen von Studierenden, die ihre Prüfungsergebnisse während des 
Prüfungsverfahrens anderen zur Verfügung stellen, ohne dass dies ausdrücklich vor-
gesehen ist.

(2) Bei einer Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel im Sinne des 
Absatzes 1 während und nach der Austeilung von Prüfungsaufgaben wird der Prüfling 
von der Fortsetzung der Prüfungsleistung nicht ausgeschlossen. Der bzw. die jewei-
lige Aufsichtsführende fertigt über das Vorkommnis einen Vermerk, den er bzw. sie 
nach Abschluss der Prüfungsleistung unverzüglich dem bzw. der Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses vorlegt. Der Prüfling wird unverzüglich über den gegen ihn erho-
benen Vorwurf unterrichtet. Die Entscheidung über das Vorliegen eines Täuschungs-
versuches trifft die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Dem Prüfling ist 
zuvor Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(3) Hat ein Prüfling bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach Ablegen der Prüfung bekannt, kann die Note entsprechend Absatz 1 berichtigt 
und die Masterprüfung gegebenenfalls für nicht bestanden erklärt werden. Das un-
richtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem 
unrichtigen Zeugnis ist auch die Masterurkunde einzuziehen, wenn die Masterprü-
fung auf Grund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entschei-
dung nach Satz 1 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses 
ausgeschlossen.
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(4) Studierende, die sich wiederholt oder in einem besonders schweren Fall bei einer 
schriftlichen Prüfungsarbeit oder bei einer wissenschaftlichen Tätigkeit eines wissen-
schaftlichen Fehlverhaltens schuldig gemacht haben, können nach § 42 Absatz 3 Nr. 5 
HmbHG exmatrikuliert werden.

(5) Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem 
jeweiligen Prüfer oder Aufsichtsführenden bzw. der jeweiligen Prüferin oder Auf-
sichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen wer-
den; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“  
bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Prüfling von 
der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(6) Bei den Entscheidungen nach den Absätzen 1, 3 und 5 kann der Prüfling eine Über-
prüfung durch den Prüfungsausschuss verlangen. Der Antrag muss unverzüglich  
gestellt werden.

§ 18
Endgültiges Nichtbestehen der Masterprüfung

(1) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn
a) eine Modulprüfung auch in ihrer letzten Wiederholung mit „nicht ausreichend 

(5,0) bewertet wurde oder als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet gilt;
b) die Masterarbeit auch in ihrer letzten Wiederholung mit „nicht ausreichend“ 

(5,0) bewertet wurde oder als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet gilt.

(2) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, stellt der bzw. die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses einen Bescheid mit Angaben aller Prüfungsleistungen und 
den Gründen für das Nichtbestehen der Masterprüfung aus. Der Bescheid ist mit  
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und dem bzw. der Studierenden bekannt 
zu geben.

§ 19
Widerspruchsverfahren

Studierende können Widersprüche gegen das Prüfungsverfahren und gegen Prü-
fungsentscheidungen einlegen. Sofern eine Rechtsbehelfsbelehrung erteilt wurde, 
muss der Widerspruch innerhalb eines Monats, sonst innerhalb eines Jahres nach  
Bekanntgabe bei dem bzw. der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eingelegt wer-
den. Der Widerspruch soll schriftlich begründet werden. Hilft der Prüfungsausschuss 
dem Widerspruch nicht oder nicht in vollem Umfang ab, so ist er dem Widerspruch-
sausschuss der Universität zuzuleiten.

§ 20
Zeugnis, Urkunde und Diploma Supplement

(1) Über die bestandene Masterprüfung soll unverzüglich, möglichst innerhalb von vier 
Wochen nach Bestehen der letzten Prüfungsleistung, ein Zeugnis ausgestellt werden. 
Das Zeugnis enthält Angaben über die absolvierten Module einschließlich der erziel-
ten Noten, das Thema und die Note der Masterarbeit, die Gesamtnote, die insgesamt 
erreichten Leistungspunkte und das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungs-
leistung erbracht worden ist. Das Zeugnis ist von dem bzw. der Vorsitzenden des Prü-
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fungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Datum der Ausfertigung und dem 
Siegel der Universität Hamburg zu versehen. Dem Zeugnis wird eine englischsprachi-
ge Übersetzung beigefügt.

(2) Zusätzlich zu dem Zeugnis erhält der Kandidat bzw. die Kandidatin eine Urkunde 
mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Master-Grades beur-
kundet. Die Urkunde wird durch die Dekanin bzw. den Dekan unterzeichnet und mit 
dem Siegel der Universität Hamburg versehen. Der Urkunde wird eine englischspra-
chige Übersetzung beigefügt.

(3) Darüber hinaus stellt die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein Diplo-
ma Supplement sowie ein Transcript of Records in englischer und in deutscher Spra-
che aus.

§ 21
Ungültigkeit der Masterprüfung,
Behebung von Prüfungsmängeln 

Waren die Voraussetzungen für die Ablegung einer Prüfungsleistung nicht erfüllt, 
ohne dass der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Beste-
hen der Prüfungsleistung geheilt. Hat der Prüfling vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, 
dass er die Prüfungsleistung ablegen konnte, so kann die Prüfungsleistung für „nicht 
ausreichend“ (5,0) und die Masterprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. Dem 
Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. § 17 Absatz 3 
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 22
Einsicht in die Prüfungsakten

Bis zu einem Jahr nach Abschluss der einzelnen Modulprüfungen wird von der bzw. 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses auf schriftlichen Antrag des Prüflings 
in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf  
bezogenen Gutachten und die Prüfungsprotokolle gewährt, soweit diese nicht bereits 
ausgehändigt worden sind.

§ 23
Inkrafttreten

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung als Amtliche  
Bekanntmachung der Universität in Kraft. Sie gilt erstmals für Studierende, die ihr 
Studium zum Wintersemester 2016/2017 in einem Studiengang der Fakultät für Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften aufnehmen.

(2) Sie gilt mit Wirkung zum Wintersemester 2016/2017 ebenfalls für Studierende, 
die ihr Studium vor Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung in einem Studiengang der  
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften aufgenommen haben. 

a) Abweichend von dieser Prüfungsordnung stehen diesen Studierenden in den 
Masterstudiengängen „Economics“ und „Politics, Economics and Philosophy“ in 
denjenigen Modulen, die sie vor dem Wintersemester 2014/2015 begonnen und 
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noch nicht abgeschlossen haben, für jede zu absolvierende Prüfung insgesamt vier 
Prüfungsversuche zur Verfügung.

b) Abweichend von dieser Prüfungsordnung besteht für diese Studierenden der 
Prüfungsanspruch in dem Fall, dass nur noch Prüfungsleistungen zu erbringen 
sind, auch für Studierende, die an der Universität Hamburg immatrikuliert gewe-
sen sind. Der Anspruch erlischt zwei Jahre nach der Exmatrikulation.

(3) Sofern Fachspezifische Bestimmungen, die vor dem Wintersemester 2016/2017 in 
Kraft getreten sind, von dieser Prüfungsordnung abweichende Angaben enthalten, 
finden diese keine Anwendung für Studierende, die ihr Studium in einem Studiengang 
der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften erstmals zum Wintersemester 
2016/17 aufnehmen sowie für Studierende, die ihr Studium vor Inkrafttreten dieser 
Prüfungsordnung in einem Studiengang der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften aufgenommen haben.

Hamburg, den 23. August 2016
Universität Hamburg
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG
Hg.: Der Präsident der Universität Hamburg

Referat 31 – Qualität und Recht

Nr. 21 vom 22. Februar 2018

Das Präsidium der Universität Hamburg hat am 5. Februar 2018 die von der Fakul-
tät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften am 24. Januar 2018 auf Grund von  
§ 91 Absatz 2 Nummer 1 des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom  
18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171) in der Fassung vom 28. November 2017  
(HmbGVBl. S. 365) beschlossene Änderung der Prüfungsordnung der Fakultät für Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften für Studiengänge mit dem Abschluss Master of 
Science (M.Sc.) vom 15. Juni 2016 gemäß § 108 Absatz 1 HmbHG genehmigt.

Änderung der Prüfungsordnung der  
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften  

für Studiengänge mit dem Abschluss „Master of Science“ 
(M.Sc.) vom 15. Juni 2016

Vom 24. Januar 2018
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veröffentlicht am 22. Februar 2018

I.

1. In § 14 Absatz 9 Satz 2 wird die Textstelle „Beide Prüferinnen bzw. Prüfer müssen“ 
gestrichen und wie folgt ersetzt: „Die Erstgutachterin bzw. der Erstgutachter muss“.

2. § 16 Absatz 3 wird gestrichen und wie folgt ersetzt: 
„Das Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studi-
um (Mutterschutzgesetz - MuSchG) vom 23. Mai 2017 in der jeweils geltenden Fassung 
findet auf schwangere und stillende Studentinnen Anwendung. Eine schwangere Stu-
dentin soll der zuständigen Stelle ihre Schwangerschaft und den voraussichtlichen 
Tag der Entbindung mitteilen, sobald sie weiß, dass sie schwanger ist. Auf Verlangen 
ist als Nachweis ein ärztliches Zeugnis oder das Zeugnis einer Hebamme oder eines 
Entbindungspflegers vorzulegen. Eine stillende Studentin soll der zuständigen Stelle 
so früh wie möglich mitteilen, dass sie stillt. Sobald die zuständige Stelle in Kenntnis 
gesetzt wurde, hat sie eine Gefährdungsbeurteilung unverzüglich zu konkretisieren 
und die erforderlichen Schutzmaßnahmen festzulegen. Die Studentin ist über das Er-
gebnis der konkreten Beurteilung zu informieren. Die Mutterschutzfristen unterbre-
chen jede Frist dieser Prüfungsordnung. Die Dauer des Mutterschutzes wird nicht in 
die Frist eingerechnet. Anträge der bzw. des Studierenden für die Fristen der Elternzeit 
nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG) sind zu berücksichtigen. 
Die Studierenden müssen bis spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, von dem ab 
sie Elternzeit antreten, dem Prüfungsausschuss unter Beifügung der erforderlichen 
Nachweise schriftlich mitteilen, für welchen Zeitraum oder für welche Zeiträume sie 
Elternzeit nehmen wollen. Bei dringenden Gründen ist ausnahmsweise eine ange-
messene kürzere Frist möglich. Der Prüfungsausschuss hat zu prüfen, ob die gesetz-
lichen Voraussetzungen vorliegen, die bei Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern 
einen Anspruch auf Elternzeit auslösen würden und teilt das Ergebnis sowie ggf. die 
neu eingesetzten Prüfungsfristen der Kandidatin bzw. dem Kandidaten mit. Absatz 2 
Satz 6 und 7gelten entsprechend.“

II.

Die Änderung der Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung als Amtli-
che Bekanntmachung der Universität in Kraft. 

Hamburg, den 22. Februar 2018
Universität Hamburg
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG
Hg.: Der Präsident der Universität Hamburg

Referat 31 – Qualität und Recht

Nr. 35 vom 24. Juli 2019

Das Präsidium der Universität Hamburg hat am 24. Juni 2019 die vom Fakultätsrat der 
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften am 24. April 2019 auf Grund von 
§ 91 Absatz 2 Nummer 1 Hamburgisches Hochschulgesetz (HmbHG) vom 18. Juli 2001 
(HmbGVBl. S. 171) in der Fassung vom 29. Mai 2018 (HmbGVBl. S. 200) beschlossenen 
Fachspezifischen Bestimmungen für den Masterstudiengang Interdisziplinäre Public 
und Nonprofit Studien als Fach eines Studiengangs mit dem Abschluss „Master of 
Science“ (M.Sc.) gemäß § 108 Absatz 1 HmbHG genehmigt.

Fachspezifische Bestimmungen für den Masterstudiengang
Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien (M.Sc.)

Vom 24. April 2019
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Präambel

Diese Fachspezifischen Bestimmungen ergänzen die Regelungen der Prüfungsord- 
nung der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften für Studiengänge mit 
dem Abschluss „Master of Science“ (M.Sc.) vom 15. Juni 2016 in der jeweils geltenden 
Fassung und beschreiben die Module für den Masterstudiengang Interdisziplinäre Pu-
blic und Nonprofit Studien.

I. Ergänzende Bestimmungen

Zu § 1
Studienziel, Prüfungszweck, Akademischer Grad,  

Durchführung des Studiengangs
Zu § 1 Absatz 1: Studienziel
Der Masterstudiengang Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien (PUNO) verbin-
det in seiner Orientierung eine interdisziplinäre Forschungsorientierung mit der Ver-
mittlung von vertieftem Fachwissen zu den Besonderheiten des Public- und Nonpro-
fit-Sektors. Auf dieser Grundlage leistet der Masterstudiengang, im Einklang mit dem 
Leitbild der Universität Hamburg, insbesondere Beiträge zu folgenden Globalzielen:
• Die Bildung mündiger Menschen soll durch die Entwicklung von Sachkompetenz, 

Urteilsfähigkeit und der Fähigkeit zu argumentativer Verständigung auf wissen-
schaftlicher Grundlage erreicht werden;

• der wissenschaftliche Nachwuchs im Bereich der Public- und/oder Nonprofit-For-
schung soll gezielt gefördert werden;

• der Masterstudiengang dient dem Wohl der Menschen und der Erfüllung öffentli-
cher und gesellschaftlicher Aufgaben.

Aus diesen Globalzielen leiten sich die Inhalte und Ziele des Masterstudiengangs ab. 
Dieser beschäftigt sich mit den betriebswirtschaftlichen, politikwissenschaftlichen, 
volkswirtschaftlichen, rechtswissenschaftlichen und soziologischen Herausforderun-
gen sowie den Besonderheiten im Public- und Nonprofit-Sektor und deren Wechsel-
wirkungen. Darüber hinaus werden auch sektorübergreifende Themen wie z. B. Um-
welt, internationale Beziehungen o. ä. thematisiert.
Nach Abschluss des Studiengangs sind die Absolventinnen und Absolventen in der 
Lage,
• die komplexen, interdisziplinären Fragestellungen im Public- und Nonprofit-Sek-

tor zu verstehen und Lösungsansätze zu erarbeiten;
• eigenständig theoriegeleitet-empirische Forschungsprojekte zu planen, umzuset-

zen und deren Ergebnisse zu interpretieren;
• zu entscheiden, ob für sie eine spätere Promotion sinnvoll ist.
Die Absolventinnen und Absolventen sind somit für eine anspruchsvolle Berufstätig-
keit in Verwaltungen, in öffentlichen Unternehmen oder Nonprofit-Organisationen 
vorbereitet, insbesondere als mittlere/höhere Führungskräfte in der Verwaltung von 
Bund, Ländern und Kommunen, Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Stiftungen, 
Genossenschaften, internationalen Entwicklungsorganisationen u. ä.

Zu § 1 Absatz 4: Durchführung des Studiengangs
Die Durchführung des Studiengangs erfolgt durch die Fakultät für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften der Universität Hamburg.
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Zu § 2
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester.

Zu § 3
Studienfachberatung

Durch die Teilnahme an einer Orientierungseinheit am Anfang des Studiums wird die 
Verpflichtung zur Teilnahme an einer Studienfachberatung erfüllt.

Zu § 4
Studien- und Prüfungsaufbau, Module und Leistungspunkte (LP)

Zu § 4 Absatz 1: Grundstruktur des Studiengangs
(1) Der Masterstudiengang Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien umfasst ei-
nen Pflicht- und einen Wahlpflichtbereich:
• Pflichtbereich: 54 LP
• Wahlpflichtbereich: 66 LP

(2) Für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen und Modulen, die aus anderen Studien-
gängen im Masterstudiengang Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien angebo-
ten werden, gelten die jeweils prüfungsrechtlichen Bestimmungen und Regelungen 
der anbietenden Studiengänge.

Zu § 4 Absatz 2: Modulstruktur
Der Pflichtbereich besteht aus vier Modulen, die alle erfolgreich absolviert werden 
müssen:
• Interdisziplinärer Masterkurs, im ersten Fachsemester (3  LP);
• Methodenmodul, im ersten Fachsemester (9  LP);
• Forschungsmodul, im ersten und zweiten Fachsemester (12 LP);
• Abschlussmodul (Masterarbeit) im vierten Fachsemester (30 LP).

Im Wahlpflichtbereich sind im ersten bis dritten Fachsemester 66 LP aus einem oder 
mehreren der folgenden Wahlpflichtmodule zu absolvieren:
• Public Studien;
• Nonprofit Studien;
• Sektorübergreifende Studien.

Zusätzlich wählbare Wahlpflichtmodule im Wahlpflichtbereich:
• Praktikum;
• Studierendenkonferenz;
• Promotionstrack;
• Freiraum.

Diese Wahlpflichtmodule können jeweils einmal abgeschlossen werden.

Für ein Auslandsstudium wird das dritte Fachsemester empfohlen.
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Folgende Abbildung zeigt die fachlichen Bereiche sowie den Studienverlaufsplan:

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester

Interdisziplinärer
Masterkurs | 3 LP
Vorlesung (1 SWS)
Modulprüfung:
Hausarbeit ◼

Masterarbeit | 30 LP
(6 Monate)

Methodenmodul | 9 LP
Vorlesung (2 SWS)
Übung (2 SWS)
Modulprüfung: Klausur ◼

Forschungsmodul | 12 LP
Seminar (zweisemestrig, 6 SWS)
Modulprüfung: Projektabschluss ◼

Wahlpflichtbereich | 66 LP
Seminare (je 2 SWS und 6 LP) aus den Modulen:
Public Studien  Prüfung je Seminar  
   gem. Modulbeschreibung ◼
Nonprofit Studien  Prüfung je Seminar  
   gem. Modulbeschreibung ◼
Sektorübergreifgende Prüfung je Seminar 
Studien   gem. Modulbeschreibung ◼

Zusätzlich Wählbare Module im Wahlpflichtbereich:

Praktikum  Prüfung: Berufspraktikumsabschluss ○
Studierendenkonferenz Prüfung: Abstract ○
Promotionstrack  Prüfung: Proposal ◼
Freiraum   Prüfung gem. Modulbeschreibung ○

◼ = benotet   ○ = nicht benotet

Zu § 4 Absatz 3: Gesamtumfang des Studiengangs
Der Masterstudiengang Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien umfasst 120 LP.

Zu § 4 Absatz 5: Teilzeitstudium
Der Masterstudiengang Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien kann unter 
Beachtung der nachfolgenden Grundsätze für die Studienplanung im Teilzeitstudium 
absolviert werden:
(1) Teilzeitstudierende müssen ihren veränderten Studierendenstatus unverzüglich 
der Prüfungsstelle mitteilen (Bescheinigung des Service für Studierende). Der verän-
derte Status wird von der Prüfungsstelle vermerkt.

(2) Bei einem Teilzeitstudium sollen im Regelfall die für das Vollzeitstudium in den 
Fachspezifischen Regelungen vorgesehenen Module und Leistungspunkte (30 LP) ei-
nes Fachsemesters in zwei Hochschulsemestern absolviert werden. Die für das Voll-
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zeitstudium idealtypisch vorgeschlagene Abfolge der Module wird auch Studierenden 
im Teilzeitstudium empfohlen. Lehrveranstaltungen, die nur im Jahresturnus angebo-
ten werden, sollen bei der ersten Möglichkeit absolviert werden.

Zu § 5
Lehrveranstaltungen

Zu § 5 Absatz 1: Lehrveranstaltungsarten
Weitere, über die in der geltenden Prüfungsordnung genannten Arten hinausgehende 
Lehrveranstaltungen sind:
• Freiraum: Der Freiraum ist ein spezifisches Seminarformat aus dem Wahlpflicht-

bereich, das bewusst von der klassischen Seminar- bzw. Vorlesungskonzeption 
abweicht. Die Dozentin bzw. der Dozent wählt aktuelle Themen und neue Inter-
aktionsformen aus und bereitet diese im Interesse und in Abstimmung mit den 
Studierenden gemeinsam vor.

• Studierendenkonferenz: Bei der Studierendenkonferenz handelt es sich um ein 
spezifisches Seminarformat aus dem Wahlpflichtbereich, durch welches die Stu-
dierenden die Möglichkeit erhalten, Forschungsvorhaben und -ergebnisse zu prä-
sentieren und den wissenschaftlichen Dialog zu üben. Die Studierendenkonferenz 
dauert in der Regel zwei Tage und wird von einer bzw. einem Lehrenden organi-
siert und vorbereitet.

• Promotionstrack: Bei dem Promotionstrack handelt es sich um ein spezifisches 
Seminarformat im dritten Semester für forschungsinteressierte Studierende, die 
nach dem Masterabschluss eine Promotion erwägen. Die Studierenden erarbeiten 
in diesem Lehrangebot ein Proposal für eine potentielle zukünftige Dissertation.

Zu § 5 Absatz 2: Sprache der Lehrveranstaltungen
Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher oder englischer Sprache abgehalten. 
Die konkrete Unterrichtssprache wird zu Beginn der Lehrveranstaltungsanmeldung in 
den Lehrveranstaltungsankündigungen bekannt gegeben.

Zu § 5 Absatz 4: Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen
In den Lehrveranstaltungen des Masterstudiengangs Interdisziplinäre Public und 
Nonprofit Studien besteht keine Anwesenheitspflicht.

Zu § 13
Studienleistungen und Modulprüfungen

Zu § 13 Absatz 1: Studienleistungen
(1) Im Interdisziplinären Masterkurs, im Forschungsmodul und im Promotionstrack 
kann die Erbringung von unbenoteten Studienleistungen vorgesehen werden, wenn 
dies aus didaktischen Gründen erforderlich ist.

(2) Studienleistungen können sein: Anfertigen von Essays, Exzerpten, Rezensionen, 
Protokollen oder eines Exposés, Bearbeitung von Aufgaben sowie das Halten von 
Kurzreferaten und Präsentationen. Art und Umfang der Studienleistungen werden 
mit Beginn der Lehrveranstaltungsanmeldung in den Lehrveranstaltungsankündigun-
gen bekannt gegeben.

Zu § 13 Absatz 4: Prüfungsarten
(1) Für jede Modulprüfung bzw. Modulteilprüfung wird eine Prüfungsart angeboten. 
Diese ergibt sich aus den Modulbeschreibungen und wird mit Beginn der Lehrveran-
staltungsanmeldung in den Lehrveranstaltungsankündigungen bekannt gegeben.
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(2) Klausuren werden nicht in Form von Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple Choice) 
durchgeführt. Für Klausuren im Multiple-Choice-Format, an denen Studierende des 
PUNO aufgrund der Öffnung von Modulen bzw. Lehrveranstaltungen anderer Studi-
engänge teilnehmen, gelten die Rahmenbedingungen und Bewertungsvorgaben der 
jeweiligen Fachspezifischen Bestimmungen.

(3) Weitere Prüfungsarten, die über den Katalog des § 13 Absatz 4 hinausgehen, sind:
• Abstract: Im Rahmen des Moduls Studierendenkonferenz wird eine kurze Abfas-

sung in englischer Sprache eingereicht. Es beschreibt die Forschungsproblemstel-
lung und deren theoretische und methodische Lösung.

• Proposal: Im Rahmen des Moduls Promotionstrack wird ein Promotionsvorhaben 
schriftlich entworfen. Es beinhaltet das Thema der potentiellen Dissertation, de-
ren Teilprojekte sowie inhaltlichen Grundüberlegungen.

(4) Prüfungsleistungen mit Ausnahme der Klausur können nach Absprache mit der 
bzw. dem Lehrenden auch in Form einer Gruppenarbeit bzw. Gruppenprüfung zuge-
lassen werden, sofern der zu bewertende Beitrag eine eindeutige Abgrenzung ermög-
licht, deutlich unterscheidbar und individuell bewertbar ist (auf Grund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien).

(5) Hausarbeiten in den Wahlmodulen können nach Absprache mit den Lehrenden 
auch übergreifend in zwei Seminaren verfasst werden, sofern in beiden Seminaren ei-
nes Semesters die Prüfungsart Hausarbeit vorgesehen ist. Der Aufbau der Hausarbeit 
muss eindeutig abgrenzbare Beiträge zum jeweiligen Seminar erkennen lassen (auf 
Grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien), 
so dass diese von beiden Lehrenden unterscheidbar und individuell bewertbar sind.

(6) Über das Praktikum ist ein Bericht anzufertigen. Der Bericht muss neben der Be-
schreibung der Praktikumsstelle und der ausgeübten Tätigkeit eine reflektierende Be-
wertung der eigenen Tätigkeit enthalten und spätestens 4 Wochen nach Beendigung 
des Praktikums abgegeben werden.

Zu § 13 Absatz 5: Prüfungssprache
Prüfungsleistungen können auf Deutsch oder Englisch erbracht werden, sofern dies 
durch die Modulbeschreibungen nicht anders geregelt ist.

Zu § 14
Masterarbeit

Zu § 14 Absatz 2: Zulassung zur Masterarbeit
Die Zulassung zur Masterarbeit kann unabhängig vom Erreichen einer bestimmten 
Anzahl von Leistungspunkten beantragt werden.

Zu § 14 Absatz 6: Sprache der Masterarbeit
Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden. Ausnah-
men kann der Prüfungsausschuss auf Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten und 
auf Empfehlung der Betreuerin bzw. des Betreuers gestatten.

Zu § 14 Absatz 7: Bearbeitungszeit der Masterarbeit
(1) Die Masterarbeit hat einen Leistungsumfang von 30 LP; die Bearbeitungszeit be-
trägt entsprechend sechs Monate.
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(2) Die Masterarbeit kann nach Absprache mit der Betreuerin oder dem Betreuer auch 
in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prüfungsleistung zu be-
wertende Beitrag der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten auf Grund der Angabe 
von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige 
Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterschieden und bewertet werden kann.

Zu § 15
Bewertung der Prüfungsleistungen

Zu § 15 Absatz 3: Berechnung der Noten
(1) Prüfungsleistungen werden mit Ausnahme der Prüfungen in den Modulen Prakti-
kum, Studierendenkonferenz und Freiraum benotet.

(2) In den Wahlpflichtmodulen Public Studien, Nonprofit Studien, Sektorübergreifen-
de Studien und Promotionstrack werden die acht besten (48 LP) aller insgesamt absol-
vierten benoteten Prüfungen bei der Bildung der Modulnoten berücksichtigt.

(4) Die Gesamtnote der Masterprüfung ergibt sich aus dem entsprechend der Leis-
tungspunktezahl gewichteten arithmetischen Mittel der gemäß Absatz 1 und 2 absol-
vierten benoteten Prüfungsleistungen.

Zu § 15 Absatz 4: Überragende Leistungen
Die Gesamtnote „Mit Auszeichnung bestanden“ wird bei überragenden Leistungen 
erteilt. Dies ist der Fall, wenn die Masterarbeit mit 1,0 bewertet wurde und der Durch-
schnitt aller anderen Noten 1,3 oder besser ist.
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II. Modulbeschreibungen

Modul: 
Modultyp: 
Titel: 

PUNO_IMK
Pflichtmodul
Interdisziplinärer Masterkurs

Qualifikationsziele Die Studierenden sollen dafür qualifiziert werden, die unterschiedlichen 
Herausforderungen und Besonderheiten von Organisationen, die im Pu-
blic- oder Nonprofit-Sektor tätig sind, aus einer interdisziplinären Sicht 
heraus zu verstehen.

Inhalte Diese einsemestrige Einführungsveranstaltung führt in alle Themenfel-
der des Masterstudiengangs ein und soll einen breiten Überblick über 
das Masterstudium schaffen. Die Inhalte werden in Form eines Team 
Teaching Ansatzes vermittelt. Schwerpunkte sind:

• Überblick zu aktuellen Problemen und Herausforderungen
• Überblick zum Modul Public Studien
• Überblick zum Modul Nonprofit Studien
• Überblick zum Modul Sektorübergreifende Studien
• Vorstellung der Grundideen zu Freiraum, Praktikum, Studieren-

denkonferenz, Studium im Ausland u.a.m.
Lehrformen Vorlesung und Übung 1 SWS und 0,5 SWS 1. Fachsemester
Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch. Die konkrete Unterrichtssprache wird zu Beginn 

der Lehrveranstaltungsanmeldung in den Lehrveranstaltungsankündi- 
gungen bekannt gegeben.

Voraussetzungen 
für die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit 
des Moduls

Masterstudiengang Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien

Art, Voraussetzung 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfungen 

Die Modulprüfung findet i.d.R. in Form einer Hausarbeit statt. Abwei-
chungen von dieser Prüfungsart werden zu Beginn der Lehrveranstal-
tungsanmeldung in den Lehrveranstaltungsankündigungen bekannt 
gegeben.
Die Zulassung zur Modulprüfung kann von der Erbringung von Studi-
enleistungen abhängig gemacht werden. Art und Anzahl der Studien-
leistungen werden zu Beginn der Lehrveranstaltungsanmeldung in den 
Lehrveranstaltungsankündigungen bekannt gegeben. Prüfungssprache 
ist Deutsch oder Englisch.

Arbeitsaufwand 
(Teilleistungen)

Vorlesung und Übung 3 Leistungspunkte

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls

3 Leistungspunkte

Empfohlenes 
Semester

1. Fachsemester

Häufigkeit des 
Angebots 

Jedes Wintersemester

Dauer Ein Semester
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Modul: 
Modultyp: 
Titel: 

PUNO_MM
Pflichtmodul
Methodenmodul

Qualifikationsziele Die Studierenden sollen dafür qualifiziert werden zu benennen, für 
welche Problemstellungen sich ein qualitativer oder quantitativer For-
schungsansatz eignen. Ziel ist die Vermittlung grundlegender Kenntnis-
se der qualitativen und quantitativen Public- und Nonprofit-Forschung.

Inhalte Inhalte sind insbesondere:
• Einführung in die qualitative Forschung
• Grundlagen der Durchführung von Interviews/Fokusgruppen 

und deren Datenauswertung
• Einführung in die quantitative Forschung
• Grundlagen von statistischen Softwareprogrammen (z. B. SPSS)
• Grundlagen der Datenerhebung
• Grundlagen der Datenanalysen (z. B. Varianzanalyse, Regressi-

onsanalyse, Strukturgleichungsmodelle u. a.)
• Interpretation von empirischen Ergebnissen

Lehrformen Vorlesung und Übung 2 SWS und 2 SWS 1. Fachsemester
Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch. Die konkrete Unterrichtssprache wird zu Beginn 

der Lehrveranstaltungsanmeldung in den Lehrveranstaltungsankündi- 
gungen bekannt gegeben.

Voraussetzungen 
für die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit 
des Moduls

Masterstudiengang Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien

Art, Voraussetzung 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfungen 

Die Modulprüfung findet i. d. R. in Form einer 90-minütigen Klausur 
statt. Abweichungen von dieser Prüfungsart werden zu Beginn der Lehr-
veran- staltungsanmeldung in den Lehrveranstaltungsankündigungen 
bekannt gegeben.
Prüfungssprache ist Deutsch oder Englisch.

Arbeitsaufwand 
(Teilleistungen)

Vorlesung und Übung (1. Fachsemester) 9 Leistungspunkte

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls

9 Leistungspunkte

Empfohlenes 
Semester

1. Fachsemester

Häufigkeit des 
Angebots 

Jedes Wintersemester

Dauer Ein Semester
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Modul: 
Modultyp: 
Titel: 

PUNO_FM
Pflichtmodul
Forschungsmodul

Qualifikationsziele Die Studierenden sollen dafür qualifiziert werden, wissenschaftliche 
Problemstellungen theoriegeleitet-empirisch zu untersuchen und ein 
eigenes Forschungsprojekt zu planen und umzusetzen.

Inhalte Die Inhalte des Moduls ergeben sich aus dem gesamten interdisziplinä- 
ren Themenspektrum des Masterstudiengangs.

Lehrformen Seminar (Teil 1)  3 SWS 
Seminar (Teil 2)   3 SWS

1. Fachsemester
2. Fachsemester

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch. Die konkrete Unterrichtssprache wird zu Beginn 
der Lehrveranstaltungsanmeldung in den Lehrveranstaltungsankündi- 
gungen bekannt gegeben.

Voraussetzungen 
für die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit 
des Moduls

Masterstudiengang Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien

Art, Voraussetzung 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfungen 

Die Modulprüfung findet i. d. R. in Form der Erstellung und Abgabe eines 
ca. 25-seitigen schriftlichen Projektabschlusses zum Ende des Moduls im 
zweiten Fachsemester statt. Abweichungen von dieser Prüfungsart wer-
den zu Beginn der Lehrveranstaltungsanmeldung in den Lehrveranstal-
tungsankündigungen bekannt gegeben.
Die Zulassung zur Modulprüfung kann von der Erbringung von Studi-
enleistungen abhängig gemacht werden. Art und Anzahl der Studien-
leistungen werden zu Beginn der Lehrveranstaltungsanmeldung in den 
Lehrveranstaltungsankündigungen bekannt gegeben. Prüfungssprache 
ist Deutsch oder Englisch.

Arbeitsaufwand 
(Teilleistungen)

Seminar (Teil 1) (1. Fachsemester) 
Seminar (Teil 2) (2. Fachsemester)

6 Leistungspunkte
6 Leistungspunkte

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls

12 Leistungspunkte

Empfohlenes 
Semester

1. und 2. Fachsemester

Häufigkeit des 
Angebots 

Jedes Wintersemester

Dauer Zwei Semester
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Modul: 
Modultyp: 
Titel: 

PUNO_PU 
Wahlpflichtmodul 
Public Studien

Qualifikationsziele Ziel des Moduls ist die Vermittlung vertiefter Kennnisse über den Pub-
lic-Sektor aus interdisziplinärer Sicht. Zu diesem Zweck sollen die we-
sentlichen Rahmenbedingungen, unter denen öffentliche Güter und 
Dienstleistungen erbracht werden, sowie ihre Implikationen für gesell-
schaftlich verantwortliches Handeln in öffentlichen Organisationen 
(Ämter und Behörden, öffentliche Unternehmen, suprastaatliche Instan-
zen usw.) erfasst werden. Dies erfordert eine Verbindung von Ansätzen 
der Betriebswirtschaftslehre, Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft, 
Soziologie und Volkswirtschaftslehre. Die Studierenden sollen in der 
Lage sein, die Erklärungs- und Gestaltungsbeiträge dieser Perspektiven 
für das Verständnis der wesentlichen Funktionsweisen des öffentliches 
Sektors nutzbar zu machen.

Inhalte Dazu gehören insbesondere Themen wie:
• Public Management
• Public Policy und Governance
• Öffentliche Güter
• Öffentliche Unternehmen und Beteiligung
• Verwaltungs- und Dienstrecht
• Staatliches Handeln
• International and European Administration Studies

Lehrformen Seminare à 2 SWS 1.-3. Fachsemester
Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch. Die konkrete Unterrichtssprache wird zu Beginn 

der Lehrveranstaltungsanmeldung in den Lehrveranstaltungsankündi- 
gungen bekannt gegeben.

Voraussetzungen 
für die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit 
des Moduls

Masterstudiengang Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien

Art, Voraussetzung 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfungen 

Die Modulprüfung findet in Form von Modulteilprüfungen im Rahmen 
der jeweiligen Seminare statt. Die Prüfungsart wird gemäß § 5 der gel-
tenden Prüfungsordnung zu Beginn der Lehrveranstaltungsanmel- dung 
in den Lehrveranstaltungsankündigungen bekannt gegeben. Prüfungs-
sprache ist Deutsch oder Englisch.

Arbeitsaufwand 
(Teilleistungen)

Seminare (1.-3. Fachsemester) je 6 
Leistungspunkte

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls

je nach Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Seminare (max. 66 LP)

Empfohlenes 
Semester

1. bis 3. Fachsemester

Häufigkeit des 
Angebots 

Jedes Semester

Dauer Ein bis drei Semester
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Modul: 
Modultyp: 
Titel: 

PUNO_NO
Wahlpflichtmodul
Nonprofit Studien

Qualifikationsziele Ziel des Moduls ist die Vermittlung vertiefter Kennnisse über den Non-
profit-Sektor aus interdisziplinärer Sicht. Zu diesem Zweck sollen die we-
sentlichen Rahmenbedingungen, unter denen sich zivilgesellschaftliche 
Initiativen und Organisationen (gemeinnützige Organisationen, Stiftun-
gen, Bürgerinitiativen usw.) an der Erstellung gesellschaftlich relevanter 
Güter und Dienstleistungen beteiligen, erfasst werden. Dies erfordert 
eine Verbindung von Ansätzen der Betriebswirtschaftslehre, Volkswirt-
schaftslehre, Rechtswissenschaft und Soziologie. Die Studierenden 
sollen in der Lage sein, die Erklärungs- und Gestaltungsbeiträge dieser 
Perspektiven für das Verständnis der wesentlichen Funktionsweisen des 
Nonprofit-Sektors nutzbar zu machen.

Inhalte Dazu gehören insbesondere Themen wie:
• Nonprofit Management
• Nonprofit Economics
• Zivilgesellschaft
• Gemeinnützigkeit und Nonprofit-Recht
• Freiwilliges Engagement
• Social Investment
• Internationale Nonprofit Studien/Entwicklungspolitik

Lehrformen Seminare à 2 SWS 1.-3. Fachsemester
Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch. Die konkrete Unterrichtssprache wird zu Beginn 

der Lehrveranstaltungsanmeldung in den Lehrveranstaltungsankündi- 
gungen bekannt gegeben.

Voraussetzungen 
für die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit 
des Moduls

Masterstudiengang Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien

Art, Voraussetzung 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfungen 

Die Modulprüfung findet in Form von Modulteilprüfungen im Rahmen 
der jeweiligen Seminare statt. Die Prüfungsart wird gemäß § 5 der gel-
tenden Prüfungsordnung zu Beginn der Lehrveranstaltungsanmel- dung 
in den Lehrveranstaltungsankündigungen bekannt gegeben. Prüfungs-
sprache ist Deutsch oder Englisch.

Arbeitsaufwand 
(Teilleistungen)

Seminare (1.-3. Fachsemester) je 6
Leistungspunkte

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls

je nach Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Seminare (max. 66 LP)

Empfohlenes 
Semester

1. bis 3. Fachsemester

Häufigkeit des 
Angebots 

Jedes Semester

Dauer Ein bis drei Semester
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Modul: 
Modultyp: 
Titel: 

PUNO_SUE
Wahlpflichtmodul
Sektorübergreifende Studien

Qualifikationsziele Ziel des Moduls ist die Vermittlung vertiefter Kennnisse zu sektorüber- 
greifenden Fragestellungen sowie zu Wechselwirkungen der Sektoren in 
den Schnittstellen von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Zu diesem 
Zweck sollen Themen behandelt werden, anhand derer die Grenzen der 
gesellschaftlichen Problemlösungsfähigkeit einzelner Sektoren und die 
Notwendigkeit sektorübergreifender Zusammenarbeit deutlich werden. 
Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, die Eigenlogiken der 
beteiligten Sektoren erkennen und kollaborative Arrangements bewer-
ten zu können, in denen diese Logiken zum Zweck sozialer, ökologischer 
und ökonomischer Wertschöpfung zum Ausgleich kommen.

Inhalte Dazu gehören insbesondere Themen wie:
• Energie- und Umweltmanagement
• Umweltökonomie
• Internationale Beziehungen
• Katastrophenmanagement
• Einblicke in spezifische Branchen
• Verankerung von sozialen Fragen in Unternehmen

Lehrformen Seminare à 2 SWS 1.-3. Fachsemester
Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch. Die konkrete Unterrichtssprache wird zu Beginn 

der Lehrveranstaltungsanmeldung in den Lehrveranstaltungsankündi- 
gungen bekannt gegeben.

Voraussetzungen 
für die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit 
des Moduls

Masterstudiengang Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien

Art, Voraussetzung 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfungen 

Die Modulprüfung findet in Form von Modulteilprüfungen im Rahmen 
der jeweiligen Seminare statt. Die Prüfungsart wird gemäß § 5 der gel-
tenden Prüfungsordnung zu Beginn der Lehrveranstaltungsanmel- dung 
in den Lehrveranstaltungsankündigungen bekannt gegeben. Prüfungs-
sprache ist Deutsch oder Englisch.

Arbeitsaufwand 
(Teilleistungen)

Seminare (1.-3. Fachsemester) je 6
Leistungspunkte

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls

je nach Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Seminare (max. 66 LP)

Empfohlenes 
Semester

1. bis 3. Fachsemester

Häufigkeit des 
Angebots 

Jedes Semester

Dauer Ein bis drei Semester
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Modul: 
Modultyp: 
Titel: 

PUNO_PRAKT
Wahlpflichtmodul
Berufspraktikum

Qualifikationsziele Ziel des Moduls ist die Vermittlung vertiefter Kennnisse zu realen Frage-
stellungen in Public- oder Nonprofit-Organisationen durch ein Praktikum 
im In- oder Ausland. Die Studierenden sollen einen Einblick in den Alltag 
dieser Organisationen erhalten und somit in die Lage versetzt werden, 
ihre eigene spätere Berufstätigkeit besser planen zu können.

Inhalte Im Sinne der Studiengangziele wird empfohlen, das Praktikum in einer 
Organisation im Public- oder Nonprofit-Sektor zu absolvieren; weitere 
Schwerpunktbereiche können u. a. sein: Praktikum in einem Unterneh-
men mit einer Corporate Social Responsibility Strategie, einem Nachhal- 
tigkeits- oder Umweltmanagement.
Die Dauer des Praktikums richtet sich nach der Zusage der den Prakti-
kumsplatz stellenden Organisation.

Lehrformen Berufspraktikum bis Ende des
4. Fachsemesters

Unterrichtssprache –
Voraussetzungen 
für die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit 
des Moduls

Masterstudiengang Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien

Art, Voraussetzung 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfungen 

Die Modulprüfung findet im Anschluss an das Praktikum in Form eines
Praktikumabschlusses statt.
Der Bericht kann auf Deutsch oder Englisch verfasst werden.

Arbeitsaufwand 
(Teilleistungen)

Praktikum 12 
Leistungspunkte

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls

12 Leistungspunkte

Empfohlenes 
Semester

1. bis 4. Fachsemester

Häufigkeit des 
Angebots 

Jedes Semester

Dauer Das Praktikum dauert in der Regel ca. 6 Wochen (Vollzeit). Dies entspricht 
einem Umfang von ca. 240 Arbeitsstunden, die auch in kontinuierlicher 
Teilzeittätigkeit absolviert werden können.
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Modul: 
Modultyp: 
Titel: 

PUNO_STUDKO
Wahlpflichtmodul
Studierendenkonferenz

Qualifikationsziele Ziel des Moduls ist die Vermittlung erster Kenntnisse zu den Prozessen 
und Formaten internationaler Forschungskonferenzen sowie die Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Inhalte Die Inhalte des Moduls umfassen:
• Bewerbung auf die Konferenzteilnahme durch Einreichung eines 

Abstracts
• Kennenlernen eines wissenschaftlichen Begutachtungsprozesses
• Entscheidung über die Annahme des Konferenzbeitrags
• Präsentation und Diskussion der Forschungsergebnisse auf der 

Konferenz
Lehrformen Studierendenkonferenz  2 SWS 2. oder 4. 

Fachsemester
Unterrichtssprache Die Sprache der Studierendenkonferenz ist i. d. R. Englisch.
Voraussetzungen 
für die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit 
des Moduls

Masterstudiengang Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien

Art, Voraussetzung 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfungen 

Die Modulprüfung findet in Form eines Abstracts statt. Es beschreibt die 
Forschungsproblemstellung, die theoretischen Grundlagen und die For-
schungsergebnisse.
Prüfungssprache ist (sofern nicht anders angekündigt) Englisch.

Arbeitsaufwand 
(Teilleistungen)

Studierendenkonferenz (2. oder 4. Fachsemester) 6 Leistungspunkte

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls

6 Leistungspunkte

Empfohlenes 
Semester

2.  oder 4. Fachsemester

Häufigkeit des 
Angebots 

Alle zwei Jahre (im Wechsel mit dem Modul Promotionstrack)

Dauer Ein Semester
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Modul: 
Modultyp: 
Titel: 

PUNO_PROMT 
Wahlpflichtmodul
Promotionstrack

Qualifikationsziele Die Studierenden sollen auf die Entscheidung vorbereitet werden, ob
eine spätere Promotion für sie sinnvoll sein könnte.

Inhalte Die Inhalte des Moduls umfassen:
• Promotion ja oder nein?
• Überblick zu grundsätzlichen Promotionsmöglichkeiten
• Findung eines Promotionsthemas
• Erstellung eines ca. zehnseitigen Proposals

Lehrformen Promotionstrack  2 SWS 2. oder 4. 
Fachsemester

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch. Die konkrete Unterrichtssprache wird zu Beginn 
der Lehrveranstaltungsanmeldung in den Lehrveranstaltungsankündi- 
gungen bekannt gegeben.

Voraussetzungen 
für die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit 
des Moduls

Masterstudiengang Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien

Art, Voraussetzung 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfungen 

Die Modulprüfung findet in Form eines Proposals im Rahmen des
Promotionstracks statt.
Die Zulassung zur Modulprüfung kann von der Erbringung von
Studienleistungen abhängig gemacht werden. Art und Anzahl der
Studienleistungen werden zu Beginn der Lehrveranstaltungsanmeldung
in den Lehrveranstaltungsankündigungen bekannt gegeben.
Prüfungssprache ist Deutsch oder Englisch.

Arbeitsaufwand 
(Teilleistungen)

Promotionstrack (2. oder 4. Fachsemester) 6 Leistungspunkte

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls

6 Leistungspunkte

Empfohlenes 
Semester

2. oder 4. Fachsemester

Häufigkeit des 
Angebots 

Alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Modul Studierendenkonferenz

Dauer Ein Semester
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Modul: 
Modultyp: 
Titel: 

PUNO_FRR
Wahlpflichtmodul
Freiraum

Qualifikationsziele Ziel des Moduls ist die Entwicklung von Sachkompetenz, Urteilsfähigkeit 
und der Fähigkeit zu argumentativer Verständigung auf wissenschaftli- 
cher Grundlage anhand von aktuellen Fragestellungen.

Inhalte Freiraum ist ein Veranstaltungsformat, das bewusst von der klassischen 
Seminar-/Vorlesungsform abweichen soll. Es werden neue Interakti-
onsformen erprobt, die mit den Studierenden gemeinsam entwickelt 
wurden. Der Freiraum kann insbesondere folgende Elemente enthalten: 
ein- oder mehrtägige Exkursionen, Fachgespräche, Besuch von Hilfspro- 
grammen u. ä.

Lehrformen Freiraum   2 SWS 2. Fachsemester
Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch. Die konkrete Unterrichtssprache wird zu Beginn 

der Lehrveranstaltungsanmeldung in den Lehrveranstaltungsankündi- 
gungen bekannt gegeben.

Voraussetzungen 
für die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit 
des Moduls

Masterstudiengang Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien

Art, Voraussetzung 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfungen 

Die Modulprüfung findet in Form einer Prüfung gemäß § 5 der geltenden 
Prüfungsordnung statt und wird zu Beginn der Lehrveranstaltungsan-
meldung in den Lehrveranstaltungsankündigungen bekannt gegeben. 
Prüfungssprache

Arbeitsaufwand 
(Teilleistungen)

Freiraum (2. Fachsemester) 6 Leistungspunkte

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls

6 Leistungspunkte

Empfohlenes 
Semester

2. Fachsemester

Häufigkeit des 
Angebots 

Jedes Sommersemester

Dauer Ein Semester
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Modul: 
Modultyp: 
Titel: 

PUNO_MASTER
Pflichtmodul
Abschlussmodul

Qualifikationsziele Mit der Masterarbeit soll der Nachweis erbracht werden, dass die Kan-
didatin bzw. der Kandidat die für den Übergang in eine forschungsori-
entierte Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse erworben hat und in 
der Lage ist, mit wissenschaftlichen Theorien und Methoden eine ausge-
wählte Fragestellung eigenständig zu bearbeiten.

Inhalte Die Inhalte des Abschlussmoduls ergeben sich aus dem gesamten inter- 
disziplinären Themenspektrum des Masterstudiengangs.

Lehrformen –
Unterrichtssprache –
Voraussetzungen 
für die Teilnahme

–

Verwendbarkeit 
des Moduls

Masterstudiengang Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien

Art, Voraussetzung 
und Sprache der 
(Teil-)Prüfungen 

Die Modulprüfung findet in Form der Masterarbeit statt. Die Bearbei- 
tungszeit für die Masterarbeit beträgt ab Anmeldung sechs Monate, 
entsprechend 30 LP.
Prüfungssprache ist i. d. R. Deutsch oder Englisch.

Arbeitsaufwand 
(Teilleistungen)

Masterarbeit 30 
Leistungspunkte

Gesamtarbeitsauf-
wand des Moduls

30 Leistungspunkte

Empfohlenes 
Semester

4. Fachsemester

Häufigkeit des 
Angebots 

Jedes Semester

Dauer Ein Semester

Zu § 23
Inkrafttreten

Diese Fachspezifischen Bestimmungen treten am Tage nach der Veröffentlichung als 
Amtliche Bekanntmachung der Universität Hamburg in Kraft. Sie gelten erstmals für 
Studierende, die ihr Studium zum Wintersemester  2019/2020 aufnehmen.

Hamburg, den 24. Juli 2019
Universität Hamburg
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